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Vorwort

Welche Fortschritte hat Österreich 2021 bei der Umsetzung der Agenda 2030 und 
dem Erreichen der Sustainable Development Goals gemacht? Welche Fakten spre-
chen für gelungene Schritte in Richtung nachhaltiger Entwicklung? 

Statistik Austria zeichnet auf Basis wissenschaftlich hochwertiger Statistiken und 
Analysen ein umfassendes und objektives Bild der österreichischen Gesellschaft und 
Wirtschaft. Mit den Zahlen und Daten liefern wir als das nationale Statistische Insti-
tut Grundlagen für faktenorientierte öffentliche Debatten sowie für empirische For-
schung und evidenzbasierte Entscheidungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. 
Wir liefern Fakten zu den Herausforderungen und Weichenstellungen am Arbeits-
markt, im Bildungswesen und in der Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie zur nach-
haltigen Finanzierung von Gesundheit, Pflege und Pensionen vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels.

Statistik Austria erstellt seit 2017 ein im internationalen Vergleich umfangreiches Set 
von rund 200 Indikatoren zur nationalen Betrachtung der 169 Unterziele der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development 
Goals, SDGs). Der nunmehr dritte SDG-Indikatorenbericht liefert einen ausführli-
chen Überblick über die Entwicklung dieser SDG-Indikatoren in Österreich bis 2021. 

Der Bericht bietet neben Hauptaussagen, Trendbewertung und Beschreibung der 
Entwicklung der Indikatoren einen Fokus auf statistische Lücken, d. h. auf Unter-
ziele, wo entweder Indikatoren gänzlich fehlen, oder nur für einzelne Jahre zur Ver-
fügung stehen. Die Bewertung der Trends wird nach einem von Eurostat entwickel-
ten Bewertungsmodus vorgenommen. Der Bericht ermöglicht damit ein Monitoring 
der nationalen Fortschritte bei der Umsetzung der 17 Entwicklungsziele für den Zeit-
raum 2010 bis 2021.

Prof. Dr. Tobias Thomas
Fachstatistischer Generaldirektor  
von STATISTIK AUSTRIA

Wien, im April 2023
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Abkürzungen

AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 

BIP Bruttoinlandsprodukt

BKA Bundeskanzleramt Österreich

BMNT Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

COVID-19 coronavirus disease 2019 (deutsch: Coronavirus-Krankheit 2019)

EK Einkommen

EU-27 Europäische Union mit aktuell 27 Mitgliedsstaaten

EU-SILC EU Community Statistics on Income and Living Conditions  
(deutsch: Gemeinschaftsstatistiken zu Einkommen und Lebensbedingungen).

ILO International Labour Organisation (deutsch: Internationale Arbeitsorganisation)

ISCED International Standard Classification of Education  
(deutsch: Internationale Standardklassifikation im Bildungswesen)

NEET Jugendliche (15 bis 24-Jährige), die weder erwerbstätig noch in Aus- oder Weiterbil-
dung sind  
(Young people neither in employment nor education or training)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
(deutsch: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

ÖPUL Österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft

SDG Sustainable Development Goals (deutsch: Nachhaltige Entwicklungsziele)

UN United Nations (deutsch: Vereinte Nationen)

VN  Vereinte Nationen 

BSB5 Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen
CO2 Kohlenstoffdioxid
CO2-Äquiv. Kohlenstoffdioxid-Äquivalente
O2 Sauerstoff
PM2,5 / PM10 Feinstaub (Particulate Matter)

Einheiten
l Liter
Mio. Millionen
Mrd. Milliarden 
mg Milligramm
μg Mikrogramm
MJ Megajoule
PJ Petajoule
t Tonnen 
tkm Tonnenkilometer
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Einleitung
Das Monitoring der Ziele der UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Österreich erfordert 
ein umfassendes Indikatorenset und eine laufende Berichterstattung. Der vorliegende dritte Indi-
katorenbericht von Statistik Austria zeigt die Entwicklung in den Unterzielen bis zum Berichts-
jahr 2021. Ein umfassendes Kapitel zu den 17 Nachhaltigkeitszielen erlaubt einen breiten Über-
blick über die sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen von Nachhaltigkeit.

1 Wegscheider-Pichler / De Cillia, 2020a und Wegscheider-Pichler / De Cillia, 2020b.

Im Jahr 2017 wurde erstmals das nationale Indika-
torenset in Tabellenform veröffentlicht, welches 
seither jährlich aktualisiert wird und mittlerweile 
rund 200 Indikatoren enthält. Im Mai 2020 wurde 
der erste SDG-Indikatorenbericht publiziert, gefolgt 
von einem Update in November 2020 inklusive 
COVID-19-Ausblick1.

Der nunmehr dritte SDG-Indikatorenbericht bie-
tet neben Trendüberblick, Bewertung und Be-
schreibung der Entwicklung der Indikatoren 
einen Fokus auf statistische Lücken, d. h. auf 
Unterziele, wo entweder Indikatoren gänzlich 
fehlen, oder nur für einzelne Jahre zur Verfügung 
stehen. 

Auf der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen im September 2015 beschlossen die 193 Mit-
gliedsstaaten mit der UN Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung erstmals global gültige Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals – SDGs). In Österreich wurden mit einem Minis-
terratsbeschluss vom 12. Jänner 2016 alle Bundes-
ministerien mit der Umsetzung (Implementierung) 
der „Agenda 2030“ beauftragt. Federführend agie-
ren dabei das Bundeskanzleramt sowie das Bundes-
ministerium für Europa, Integration und Äußeres.

Die Agenda 2030 beinhaltet 17 Ziele („Goals“), denen 
169 Unterziele („Targets“) zugeordnet sind, die 
genauere Zielvorgaben enthalten. Wesentlich für die 
Umsetzung der Agenda 2030 ist das Monitoring der 
Zielerreichung, welches durch die den Unterzielen 
zugeordneten Indikatoren geschieht. 

Auf nationaler Ebene nehmen dabei unabhängige 
Statistikinstitute wie Statistik Austria eine zentrale 
Rolle ein. Statistik Austria erarbeitete deshalb im 
Jahr 2017 ein erstes Indikatorenset für Österreich. 
Die Umsetzung erfolgte basierend auf den UN-Indi-
katorenvorschlägen und in enger Abstimmung mit 
dem Europäischen Statistischen System (ESS). Das 
Indikatorenset wurde zudem mit den zuständigen 
Ministerien sowie weiteren Dateneigentümern wie 
dem Umweltbundesamt und der Austrian Develop-
ment Agency (ADA) koordiniert und in der intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe „Umsetzung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung“ präsentiert. Die 
endgültige Entscheidung über die Auswahl der Indi-
katoren aus fachlicher Sicht obliegt dabei Statistik 
Austria.

Das nationale Indikatorenset wird jährlich aktuali-
siert und weiterentwickelt, es enthält aktuell rund 
200 Indikatoren. Das Set liefert die Basis für die nati-
onalen Indikatorenberichte zur UN Agenda 2030.

Der vorliegende Bericht ermöglicht eine Mess-
barkeit der nationalen Fortschritte bei der Um-
setzung der nachhaltigen Entwicklungsziele für 
den Zeitraum 2010 bis 2021. 

Die Auswahl der näher dargestellten Indikato-
ren erfolgt aus dem nationalen SDG-Indikatoren-
set nach Kriterien wie Relevanz, Datenverfügbarkeit 
oder internationaler Vergleichbarkeit. Zudem wurde 
eine Trendbewertung – nach den Eurostat-Vorgaben 
– durchgeführt, wenn eine entsprechende Zeitreihe 
von zumindest 11 Jahreswerten (bzw. ein entspre-
chender Anfangswert und Endwert) vorlag. Interna-

https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
https://www.statistik.at/services/tools/services/indikatorensysteme/sdgs
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tionale best practice Beispiele für SDG-Indikatoren-
berichte flossen in diese Berichterstellung ein. 

Dies berücksichtigt die Empfehlungen der CES 
„Road Map on Statistics for Sustainable Develop-
ment Goals“ (UNECE 2017). Die Road Map wurde als 
Leitfaden für die nationalen Statistikämter von der 
UNECE Steering Group on Statistics for SDGs 2017 
erstellt und ist als Hilfe für die Entwicklung von Sta-
tistiken zu den Sustainable Development Goals 
(SDGs) gedacht. Sie empfiehlt unter anderem, dass 
die Nationalen Statistikinstitute in ihren Ländern als 
generelle Focal Points für das Monitoring der SDGs 
fungieren und sich verantwortlich für die Erstellung 
der nationalen SDG-Indikatorensets zeigen. 

Der Bericht liefert dementsprechend ein Kapitel zur 
Methodik der Trendbewertung und fokussiert dann 
auf die Entwicklung der Indikatoren in den Jahren 
2010 bis 2021. Zusätzlich wird für jedes Ziel auf sta-
tistische Lücken und Anstrengungen zur Schließung 
derselben eingegangen. 

Für weitere Hintergrundinformationen wird auf den 
umfassenden ersten Bericht zur Agenda 2030 ver-
wiesen (Wegscheider-Pichler / De Cillia, 2020). Des-
sen Ergebnisse des Zielkapitels flossen in den ersten 
Freiwilligen Nationalen Bericht zur Umsetzung der 
Nachhaltigen Entwicklungsziele/SDGs (FNU, Kapitel 
Fortschritt bei den Zielen und Vorgaben, BKA 2020) 
ein, welcher von Österreich im Juli 2020 im Rahmen 
des Hochrangigen Politischen Forums für Nachhal-
tige Entwicklung der Vereinten Nationen in New York 
präsentiert wurde.

Die vollständigen nationalen Indikatorentabellen 
sind auf der SDG-Übersichtsplattform der Website 
von Statistik Austria verfügbar.

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/berichterstattung-agenda-2030.html
https://www.statistik.at/services/tools/services/indikatorensysteme/sdgs
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Bewertung der Zielerreichung

Überblick
Unabhängige Statistikinstitute wie Statistik Austria sollen eine Schlüsselrolle beim begleitenden 
Monitoring der SDGs durch Indikatoren einnehmen (UNECE 2017). Zur Messung der Zielerreichung 
stehen umfassende Indikatorensets auf globaler, regionaler und nationaler Ebene zur Verfügung. 
Viele der in der Agenda 2030 formulierten Unterziele (Targets) sind jedoch komplex und facet-
tenreich, ein großer Teil wurde nicht quantitativ, sondern nur richtungsweisend festgelegt (z. B. 
„erheblich verringern“ oder „wesentlich erhöhen“). 

Eine Bewertung der Zielerreichung mittels Indi-
katoren stellt damit eine besondere Herausforde-
rung dar.

Für einen wesentlichen Teil der Indikatoren ist die 
gewünschte Richtung der Entwicklung implizit 
erkennbar (wie etwa bei Indikator 3.1.1 zur Mütter-
sterblichkeit). Trotzdem erlauben sie einen breiten 
Spielraum der Deutung der Zielerreichung (wie weit 
soll die Verringerung oder Erhöhung gehen). Des-
halb stellt die UN Agenda 2030 den Nationalstaaten 
auch frei, zusätzlich zu den globalen Targets natio-
nale Zielgrenzen festzulegen. Werden zudem bei 
der Festlegung von Zielen die entsprechenden Indi-
katoren gleich mitberücksichtigt, so ist eine solide 
Bewertung der Zielerreichung möglich. 

In Österreich wurden jedoch keine nationalen Ziel-
werte für die Agenda 2030 Targets festgelegt. Damit 
ist naturgemäß weitgehend keine Bewertung einer 
Zielerreichung möglich, eine Bewertung der Ent-
wicklung der Indikatoren in eine gewünschte Ziel-
richtung (steigend oder fallend) ist jedoch zumeist 
durchführbar.

Die Entwicklung der Indikatoren wird nach den Vor-
gaben von Eurostat (2022 S. 366ff) bewertet. Sind 
eine Zeitreihe und eine gewünschte Zielrichtung 
(normativ oder quantitativ) gegeben, wird ermittelt, 
in wie weit sich die Indikatoren diesen Zielvorgaben 
annähern oder davon wegbewegen. Betreffend Ziel-
vorgaben müssen die Indikatoren also eine norma-

tiv gewünschte Entwicklung (steigend oder fallend) 
aufweisen. Indikatoren, die nicht eindeutig normativ 
interpretierbar sind, oder Indikatoren mit zu kurzer 
Zeitreihe werden nicht bewertet. 

Die Einschätzung der Entwicklung erfolgt nach 
vier Stufen, bewertet wird eine signifikant bzw. 
moderat positive Entwicklung mittels grüner 
Pfeile sowie eine moderat negative Entwicklung 
bzw. eine starke Entwicklung in die falsche Rich-
tung mittels roter Pfeile.

Eurostat stellt in seinem Bericht einen kurzfristi-
gen Trend (5 Jahre) sowie einen langfristigen Trend 
(die letzten 15 Jahre) dar. Die nationalen SDG-Ta-
bellen beginnen per Konvention mit dem Daten-
jahr 2010, die aktuellen Werte reichen bis 2021. Im 
Gegensatz zu Eurostat wird vereinfacht die gesamte 
in den SDG-Tabellen verwendete Zeitreihe (2010 bis 
2021 soweit verfügbar) für eine Trendbewertung 
herangezogen. 

Für die Bewertung der Indikatoren müssen 
10 Jahreswerte vorhanden sein, der aktuellste 
Wert muss im Jahr 2020 oder 2021 liegen. 

Streng genommen wird für die Trendbewertung 
ein Anfangs- und ein Endjahreswert benötigt, die 
Methodik nach Eurostat berücksichtigt die Jahres-
werte dazwischen nicht. 
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Anzumerken ist, dass eine reine Trendbewertung 
stark von Ausgangs- und Endjahr beeinflusst wird 
und zudem das Niveau eines Indikators unbe-
rücksichtigt lässt. 

Die entsprechenden Berechnungen wurden von der 
Abteilung Methodik von Statistik Austria vorgenom-
men. Dabei kommen die Grundsätze der Unabhän-
gigkeit, der Unparteilichkeit und der Objektivität, 
wie im Verhaltenskodex für Europäische Statistiken 
festgehalten, zur Anwendung (Eurostat 2018).

Methodenbeschreibung Trendbewertung
Die Bewertung der Zielerreichung folgt genau den 
Vorgaben von Eurostat (2022 S. 366ff) Dies bedeu-
tet, dass eine durchschnittliche jährliche Verände-
rungsrate größer als 1 % je nach normativer Ziel-
richtung als signifikante Bewegung weg von bzw. 
hin zu den Nachhaltigkeitszielen klassifiziert wird. 
Es handelt sich dabei wie erwähnt um eine reine 
Trendbewertung. 

Im Unterschied zu den beiden Vorgängerberich-
ten werden keine Zielwerte berücksichtigt. In den 
SDG-Indikatorenberichten von 2020 wurden die 
Europa 2020 Zielwerte in die Trendbewertung 
einbezogen.

Für die Trendbewertung wird eine durchschnittli-
che jährliche Veränderungsrate nach dem Wert des 
Anfangs- und Endjahres berechnet. Das Anfangs-
jahr liegt bei entsprechender Datenverfügbarkeit 
bei 2010, falls nicht verfügbar wird 2011 oder 2012 
herangezogen, bei einem späteren Beginn der Zeit-
reihe wird keine Bewertung vorgenommen. Das End-
jahr wird mit 2021 definiert, falls nicht verfügbar 

wird 2020 herangezogen, bei einem früheren Ende 
der Zeitreihe wird keine Bewertung vorgenommen. 
Zudem muss eine Zeitreihe von zehn Jahren vor-
liegen, Datenlücken in Zwischenjahren spielen bei 
der Methodik von Eurostat wie erwähnt keine Rolle. 
Dementsprechend wird eine Bewertung nur dann 
durchgeführt, wenn zumindest acht Jahreswerte 
zwischen Anfangs- und Endwert liegen. 

Der Modus der Trendbewertung ist durch die 
normative Zielrichtung vorgegeben – entweder 
wird ein Anstieg oder ein Rückgang der Werte ge-
wünscht.

Die Agenda 2030 mit ihren 169 Unterzielen stellt eine 
komplexe ganzheitliche Herausforderung dar, Fort-
schritte in einem Bereich können auf Kosten eines 
anderen Bereichs gehen. Auf mögliche Interdepen-
denzen zwischen den Zielen wird im vorliegenden 
Bericht – und speziell bei der Bewertung der Indika-
toren – nicht eingegangen.

Indikatoren ohne quantitative Zielwerte
Für die Bewertung von Indikatoren ohne quanti-
tative Zielwerte muss zumindest bekannt sein, ob 
die Entwicklung steigend oder fallend sein soll. Zur 
Beurteilung wird die „compound annual growth 
rate“ (CAGR, durchschnittliche jährliche Verände-
rungsrate) berechnet. Diese verwendet zwei Werte 
aus der Zeitreihe: den Anfangswert (t0, y0) und den 
Endwert (tn, yn).

Diese Größe gibt die mittlere Veränderungsrate der 
Indikatoren an. Die Bewertung erfolgt nach den 
Grenzwerten in Übersicht 1, wenn eine steigende 
Entwicklung im Sinne der Zielerreichung gewünscht 
ist.
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Übersicht 1 
Darstellung der Trendeinschätzung bei – gewünscht – steigender Entwicklung

Bedingung Code Klassifizierung ohne quantitatives Ziel

1 % ≤ CAGR Signifikanter Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

0 % < CAGR < 1 % Moderater Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

0 % Keine Bewegung zwischen Anfangs- und Endjahr

−1 % ≤ CAGR < 0 % Moderate Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

CAGR < −1 % Signifikante Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Der Indikator zur Forschungsquote laut Grafik 1 
zeigt, dass der – normativ gewünschte – Anstieg im 
betrachteten Zeitraum als signifikanter Fortschritt 
in Richtung der Nachhaltigkeitsziele bewertet wird. 
Der Anteil wies über den betrachteten Zeitraum 
(relevant sind das Anfangsjahr 2010 und das Endjahr 

2021) eine durchschnittliche jährliche Veränderung 
des Anteilswerts von > 1 % aus. Nicht berücksich-
tigt werden kann bei diesem Bewertungsmodus das 
absolute Niveau des Indikators, also ob z. B. die For-
schungsquote als zu hoch oder niedrig, etwa im Ver-
gleich zur EU-27, anzusehen ist. 

Grafik 1  
Bewertungsmodus für Indikatoren bei – gewünscht – steigender Entwicklung,  
Forschungsquote, kumulierte jährliche Veränderung in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.

Für Indikatoren, die eine fallende Entwicklung auf-
weisen sollten, wird in der obigen Klassifizierung 
das Vorzeichen von CAGR umgekehrt. Das heißt, 
dass eine durchschnittliche jährliche Veränderungs-

rate (CAGR) größer als 1 % als signifikante Bewegung 
weg von den Nachhaltigkeitszielen klassifiziert wird 
(Übersicht 2).
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Übersicht 2  
Darstellung der Trendeinschätzung bei – gewünscht – fallender Entwicklung

Bedingung Code Klassifizierung ohne quantitatives Ziel

CAGR < −1 % Signifikanter Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

−1 % ≤ CAGR < 0 % Moderater Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

0 % Keine Bewegung zwischen Anfangs- und Endjahr

0 % ≤ CAGR < 1 % Moderate Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

1 % ≤ CAGR Signifikante Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Der Indikator zu den Treibhausgasemissionen laut 
Grafik 2 zeigt, dass der – normativ gewünschte – 
Rückgang im betrachteten Zeitraum als moderater 
Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele zu 
bewertet ist. Relevant für die Bewertung sind wieder 
das Anfangsjahr 2010 und das Endjahr 2021. Nicht 
berücksichtigt werden kann bei diesem Bewer-
tungsmodus wie erwähnt das absolute Niveau der 

Emissionen, also ob die Treibhausgasemissionen 
generell als zu hoch angesehen werden – dafür wäre 
ein Zielwert notwendig. Außerdem hat die Wahl des 
Anfangsjahrs der Zeitreihe (im vorliegenden Bericht 
2010) ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf die 
Trendbewertung. Ein Beginn im Jahr 2014 würde 
beispielsweise einen schwach steigenden Trend und 
damit eine moderat negative Beurteilung bedeuten.

Grafik 2  
Bewertungsmodus für Indikatoren ohne quantitatives Ziel bei – gewünscht – fallender Entwicklung,  
Treibhausgasemissionen, kumulierte jährliche Veränderung in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.
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Indikatoren mit quantitativen Zielwerten

Im aktuellen Bericht wurden keine Bewertungen 
von Indikatoren mit quantitativen Zielwerten vorge-
nommen. In den ersten beiden Indikatorenberichten 
(Wegscheider-Pichler / De Cillia, 2020a und 2020b) 
wurden für einzelne Indikatoren nationale Zielwerte 
von Europa 2020 zur Bewertung herangezogen. Da 
jedoch für das Datenjahr 2021 kaum gesetzlich ver-
bindlichen Ziele vorliegen, wird im vorliegenden 
Bericht von der expliziten Verwendung nationaler 
Zielwerte abgesehen.

Anzumerken ist noch, dass einzelne Unterziele glo-
bale Zielwerte vorgeben. Diese werden jedoch von 
entwickelten Ländern wie Österreich zumeist deut-

lich unterschritten und eignen sich nicht als natio-
nale Grenzwerte. Beispielsweise wird in Unterziel 3.1 
angestrebt, bis 2030 die weltweite Müttersterblich-
keit auf unter 70 je 100 000 Lebendgeburten zu sen-
ken. Die nationalen Werte im Zeitraum 2010 bis 2021 
schwanken zwischen 1,3 und 8,6 je 100 000 Lebend-
geburten und liegen damit in jedem Fall unter den 
internationalen Vorgaben. Ein nationaler Wert von 
z. B. 45 würde eine massive Verschlechterung bedeu-
ten, dabei aber weiterhin unter den internationalen 
Benchmark fallen.

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
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17 Ziele in Österreich
Für das Monitoring der 17 Ziele und 169 Unterziele erstellt Statistik Austria seit 2017 das natio-
nale SDG-Indikatorenset. Dieses besteht aktuell aus rund 200 Indikatoren, die jährlich aktuali-
siert werden. Die Entwicklung der Indikatoren unterliegt einer Bewertung nach vier Stufen. Seit 
2022 werden die Indikatoren in einer SDG-Übersichtsplattform auf der neuen Website von Statis-
tik Austria dargestellt. Einerseits wird hier nach den Unterzielen die Entwicklung der Indikatoren 
grafisch dargestellt, andererseits stehen weiterhin die Übersichtstabellen nach den 17 Zielen zur 
Verfügung.

Das Indikatorenset von Statistik Austria enthält, 
soweit verfügbar, Zeitreihen der Indikatoren begin-
nend mit 2010 bis zum aktuellen Stand (zumeist 
2021). Die Auswahl der nationalen Indikatoren ori-
entiert sich eng an den UN-Indikatorenvorschlägen, 
welche ebenfalls in den Tabellen enthalten sind. Die 
Indikatoren sind den Unterzielen zugeordnet Für 
einige Indikatoren werden zudem Links zu Datenhin-
tergründen angeboten. Für die zugrundeliegenden 
Metainformationen wird auf die originären Daten-
quellen verwiesen. 

Einige der Unterziele (oder Teilbereiche daraus) wur-
den als „weitgehend erreicht“ kategorisiert. Diese 
Kategorisierung basierte ursprünglich auf der Ein-
schätzung von Eurostat („Data Gaps at EU Level“ 
Eurostat, 2016). 2019 stellte Eurostat eine aktuali-
sierte Version der Dateneinschätzung zur Verfügung 
(Eurostat, 2019), welche ebenfalls entsprechend ein-
gearbeitet wurde. Zusätzlich flossen die Fachmei-
nungen von Expert:innen bei Statistik Austria sowie 
der fachlich zuständigen Ministerien und Institutio-
nen in diese Kategorisierung der Unterziele mit ein. 
Das nationale Indikatorenset wird laufend weiter-
entwickelt. Mit Stand Oktober 2022 sind rund 200 
Indikatoren verfügbar.

Für das aktuelle Kapitel wurde daraus nach Re-
levanz und Datenverfügbarkeit eine Auswahl an 
darstellbaren und beschreibbaren Indikatoren 
getroffen. Die vollständigen Indikatorentabellen 
finden sich auf der SDG-Übersichtsplattform. 

Die UN Agenda 2030 verfolgt einen „Leaving no one 
behind“-Ansatz. Um dem Anspruch, niemanden 
zurück zu lassen, gerecht zu werden, sind in den UN-
Vorgaben viele Disaggregationen vorgesehen, z. B. 
nach Alter, Geschlecht, Behinderung, Migration. Dis-
aggregationen konnten bisher auf der SDG-Über-
sichtsplattform sowie den SDG-Berichten nur ver-
einzelt umgesetzt werden. Dies ist sowohl mangeln-
der Datenverfügbarkeit als auch mangelnden Res-
sourcen geschuldet. Eine weitere Unterteilung der 
aktuell bereits rund 200 Indikatoren würde zu einem 
deutlichen Mehraufwand führen, der derzeit nicht 
getätigt werden kann. 

Einige der verwendeten Daten stammen aus Stich-
probendaten wie EU-SILC oder dem Mikrozensus. 
Auf die Anführung von Konfidenzintervallen wird 
jedoch bei der verwendeten Datenfülle aus Gründen 
der Übersichtlichkeit verzichtet.

Geringe Veränderungen zwischen den einzelnen 
Jahren sind aufgrund der statistischen Schwan-
kungsbreite mit Vorsicht zu interpretieren. 

Im Rahmen des aktuellen Berichts werden wesent-
liche Indikatoren mit Daten auf EU-27 Ebene vergli-
chen. Nachfolgend werden für jedes Ziel die Haupt-
aussagen und zentralen Trends (zumeist 2010 bis 
2021) auf einen Blick dargestellt, inklusive Bewer-
tung. Zusätzlich gibt es eine kurze statistische 
Lückenanalyse, da einige Unterziele bisher noch gar 
nicht oder nur unvollständig gemessen werden kön-
nen. Danach werden wesentliche Entwicklungen 

https://www.statistik.at/services/tools/services/indikatorensysteme/sdgs
https://www.statistik.at/services/tools/services/indikatorensysteme/sdgs
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beschrieben. Die Auswahl der dargestellten Indika-
toren folgt den SDG-Indikatorenberichten von Mai2 
und November 2020. Auswahlkriterien waren u. a. 
Relevanz (z. B. Europa 2020 Indikator) und Daten-
verfügbarkeit. Generell kann aber kein Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben werden.

Viele Indikatoren sind von 2010 bis 2021 verfüg-
bar, teilweise stehen aber nur kürzere Zeitreihen 
oder nur einzelne Datenjahre zur Verfügung. Eine 
Trendbewertung erfolgt nur, wenn zumindest ein 
11-Jahrestrend nach Anfangs und Endjahr vor-
handen ist.

Die 169 Zielvorgaben (Unterziele) unterteilen sich 
in 126 inhaltliche Ziele, die mit arabischen Ziffern 
gekennzeichnet sind (z. B. 1.1, 1.2) und in 43 Umset-
zungsmaßnahmen („Means of Implementation“), 
mit denen meist finanzielle oder institutionelle 
Strukturen beschrieben werden (mit Buchstaben 
gekennzeichnet, z. B. 1.a, 1.b). Unterziele zu Umset-
zungsmaßnahmen betreffen vorrangig die Zielum-
setzung mit Schwerpunkt Entwicklungsländer und 
werden daher im vorliegenden Bericht weitgehend 
vernachlässigt.

Die nachfolgende Trenddarstellung konzentriert 
sich damit auf die inhaltlichen Unterziele, die im 
Unterschied zu den Vorgängerberichten vollstän-
dig angeführt werden (Ausnahme: Ziel 17). 

2 Wegscheider-Pichler / De Cillia, 2020 (Mai), Wegscheider-Pichler / De Cillia, 2020 (November).

Ziel 17 zu den Partnerschaften weist 19 Unterziele 
auf, hier werden aus Platzgründen nur 11 im Trend-
überblick gezeigt. Damit werden insgesamt 118 der 
126 Unterziel abgebildet. 17 Unterziele (oder Teil-
aspekte davon) haben wesentliche Datenlücken, 
29 Unterziele gelten zum Teil oder vollständig als 
erreicht.

Für die Abbildung der Unterziele muss eine Aus-
wahl der dargestellten Indikatoren getroffen 
werden. Hier wird nach Kriterien wie Bewertbar-
keit, Relevanz, Zeitreihe oder internationale Ver-
gleichbarkeit vorgegangen. 

Die Einschätzung der Entwicklung erfolgt wie im 
Kapitel zur Bewertung beschrieben nach vier Stufen, 
beurteilt wird eine signifikant bzw. moderat positive 
Entwicklung mittels grüner Pfeile sowie eine mode-
rat negative Entwicklung bzw. eine starke Entwick-
lung in die falsche Richtung mittels roter Pfeile (siehe 
Übersicht 3). Entspricht der Anfangswert genau dem 
Endwert, wird dies durch „=“ ausgewiesen. Für Indi-
katoren mit zu kurzer Zeitreihe oder Werten nur für 
einzelne Jahre, mit Datenbruch oder ohne norma-
tive Zielrichtung kann keine Bewertung vorgenom-
men werden. Wesentliche Datenlücken (nicht ein-
mal Einzeljahre verfügbar) werden in den Trendab-
bildungen ebenfalls gezeigt.

Übersicht 3  
Bewertungsmodus

Klassifizierung Code

Signifikanter Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

Moderater Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

Moderate Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Signifikante Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Endjahr entspricht genau dem Anfangsjahr

Keine Bewertung möglich (z. B. zu kurze Zeitreihe, keine eindeutige normative Zielrichtung)

(Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht

Datenlücke

Q: STATISTIK AUSTRIA.
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Auf Indikatorenebene konnten 83 Indikatoren 
bewertet werden (inklusive Mehrfachnennungen). 
Für 37 weitere Indikatoren gab es entweder nur ein-
zelne Datenjahre oder die gewünschte Zielrichtung 
konnte nicht klar definiert werden, damit war keine 

Trendbewertung möglich. Die Entwicklung in den 
Jahren 2010 bis 2021 verlief für die bewertbaren Indi-
katoren vorwiegend positiv, 19,3 % der Indikatoren 
wurden moderat oder signifikant negativ bewertet.
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 ■ In Österreich gibt es nach der aktuellen internationalen Definition keine 
extreme Armut.

 ■ Die Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung verringerte sich in den letzten 
Jahren auf zuletzt 17,3 % (2021, laut neuer Definition, EU-27: 21,7 %). Aller-
dings gab es von 2020 auf 2021 einen Anstieg um 0,6 %-Punkte.

 ■ Hauptverantwortlich für den insgesamt rückläufigen Trend war der Rück-
gang der erheblichen materiellen (seit 2018: materiellen und sozialen) 
Deprivation auf 1,8 % bis 2021 (laut neuer Definition, EU-27: 6,3 %). Dem-
nach sind in Österreich weniger Menschen von Armut betroffen als im 
Durchschnitt der EU-27.

 ■ Die Anzahl der registrierten Wohnungslosen stieg von rund 19 500 Perso-
nen (2019) auf 19 900 Personen (2020) etwas an.

 ■ Im Jahresdurchschnitt 2021 bezogen 2,2 % der Bevölkerung Mindest-
sicherung oder Sozialhilfe, der Wert ging seit 2017 etwas zurück.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

1.1 Ziel: Extreme Armut beseitigen

1.2 Armutsgefährdung (60 % des Medians)

Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung

Registrierte Wohnungslose

1.3 Mindestsicherungsquote

1.4 Erhebliche materielle Deprivation

1.5 Todesfälle durch Katastrophen per 100 000 Einwohner:innen

Strategie für Katastrophenrisikominderung

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
= Anfangsjahr entspricht Endjahr;  :  keine Trend bewertung möglich. 

Ziel 1  
Armut in allen ihren Formen  
und überall beenden
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1 Keine Armut: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wurde jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird durch 
zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Datenlücken ergeben sich vor allem für die Messung von Katastrophenschäden sowie für lokale Strate-
gien zur Katastrophenvorsorge. Im Rahmen des „Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–
2030“ wird auf UN-Ebene an der Entwicklung geeigneter Indikatoren zur Messung der Katastrophenschä-
den gearbeitet. Allerdings ist derzeit noch unklar, wieweit zukünftig Indikatoren für Österreich erhoben 
werden können.

Armut kann in unterschiedlichen Formen auftreten 
und auf unterschiedliche Arten angezeigt werden. 
Extreme Armut – nach der aktuellen internationalen 
Definition – ist festgelegt als Anteil der Personen, die 
mit weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag auskommen 
müssen. Die Zahl der Betroffenen in Österreich liegt 
unter der statistischen Nachweisbarkeitsgrenze, das 
Ziel der Beseitigung extremer Armut kann damit als 
weitgehend erreicht angesehen werden. 

Im EU-Kontext wird Armut als ein multidimensio-
nales Problem gesehen, welches mit verschiedenen 
Indikatoren zur Armuts- oder Ausgrenzungsgefähr-
dung anhand der Daten zu Einkommen und Lebens-
bedingungen (EU-SILC Statistics on Income and Liv-
ing Conditions) gemessen wird. Danach waren in 
Österreich 2021  1 519 000 Personen (17,3 %) armuts- 
oder ausgrenzungsgefährdet. Geringe Veränderun-
gen zwischen den einzelnen Jahren sind aufgrund 
der statistischen Schwankungsbreite mit Vorsicht zu 
interpretieren. 

Geringfügige Definitionsänderungen haben sich 
zudem zwischen der für die Europa 2020-Strate-
gie verwendeten Messung von Armuts- oder Aus-
grenzungsgefährdung und jener für die Europa 
2030-Ziele ergeben. Sie betreffen die Teilbereiche 
der materiellen Benachteiligungen und der gerin-
gen Erwerbsintensität. Für 2018 bis 2021 wird die 
neue Definition der Armuts- oder Ausgrenzungsge-
fährdung ausgegeben. Von 2010 bis 2017 wurde die 
erhebliche materielle Deprivation bei mindestens 4 
von 9 Items ausgewiesen, ab 2018 ist die erhebliche 
materielle und soziale Deprivation für mindestens 7 
von 13 Items definiert. Der Vergleich zu den Vorjah-
ren ist daher nur bedingt möglich, der rückläufiger 
Trend stimmt trotz Definitionsänderung.

Details zu den Änderungen sind in den FAQs zu 
„Armut und soziale Eingliederung“ (Statistik Austria 
2022) einsehbar. 

Der Anteil der armuts- oder ausgrenzungsgefähr-
deten Bevölkerung reduzierte sich von 18,9 % im 
Jahr 2008 (alte Definition) auf 17,3 % im Jahr 2021 
(neue Definition), allerdings stieg die Betroffenheit 
von Armut und Ausgrenzung von 2020 auf 2021 um 
0,6 %-Punkte an. Im EU-Vergleich lag Österreich bei 
den Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdeten mit 
17,3 % deutlich unter dem Durchschnitt der EU-27 
von 21,7 % für 2021.

Der Indikator „Armuts- oder Ausgrenzungsgefähr-
dung“ ist EU-weit verbindlich definiert und wird ver-
gleichbar gemessen. Zusammengefasst sind darin 
Gefährdungslagen in Bezug auf Arbeit („Personen in 
Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbs-
intensität“), Einkommen („Armutsgefährdung“) und  
Konsumeinschränkungen („erhebliche materielle und  
soziale Deprivation“ gemäß neuer EU-2030 Defini-
tion). Da die Merkmale in Kombination auftreten  
können, ist die Zahl der Armuts- oder Ausgren-
zungsgefährdeten geringer als die Summe der drei 
Einzelindikatoren. 

7,4 % (nur Personen unter 60 Jahren) lebten in Haus-
halten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsinten-
sität. Die Armutsgefährdung (definiert als Haus-
haltseinkommen unter 60 % des Medianeinkom-
mens) lag 2010 bei 14,7 %, ging danach geringfü-
gig zurück (2019: 13,3 %), um 2021 wieder auf 14,7 % 
anzusteigen. In Ziel 10 werden neben der Armutsge-
fährdung mit dem Grenzwert 60 % weitere Definitio-
nen (50 % und 70 %) betrachtet. Der Anteil der unter 
erheblicher materieller (seit 2018: materieller und 

https://unece.org/sendai-framework
https://unece.org/sendai-framework
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/income-and-living-conditions
https://statistik.at/fileadmin/pages/338/FAQs_Armut_April2022.pdf
https://statistik.at/fileadmin/pages/338/FAQs_Armut_April2022.pdf
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1
sozialer) Deprivation leidenden Personen reduzierte 
sich von 4,3 % (2010, alte Definition) auf 1,8 % (2021, 
neue Definition), die Trendbewegung ist damit deut-
lich positiv. Wendet man für 2021 die bis 2017 ver-
wendete Berechnungsart an, ergibt sich ein Ver-
gleichswert von 2,4 %, was ebenfalls eine sehr posi-
tive Trendbewertung bedeutet. Zu dieser Gruppe 
zählen Personen, die mindestens 4 von 9 bzw. laut 
neuer Definition seit 2018: 7 von 13 definierten Kri-
terien aufweisen, wie beispielsweise Zahlungsrück-
stände bei Mieten, nicht einmal im Jahr auf Urlaub 
fahren zu können oder das Problem zu haben, die 
Wohnung angemessen warm zu halten. 

Als weiterer Indikator wird die „registrierte Woh-
nungslosigkeit“ betrachtet, dieser zeigt über die 
gesamte Zeitreihe einen geringen Anstieg: 2010 
waren rund 19 500 Personen betroffen, 2020 (letzt-
verfügbares Jahr) wurden 19 900 Personen als woh-
nungslos ausgewiesen. Der höchste Wert wurde 
2014 mit knapp 24 500 registrierten wohnungslosen 
Personen erreicht, im COVID-19-Krisenjahr gab es 
einen Rückgang von rund 2 100 Personen. 

Der Anteil der Mindestsicherungs- oder Sozialhilfe-
bezieher:innen an der Bevölkerung lag im Jahres-
durchschnitt 2021 bei 2,2 % (2017: 2,7 %). Der Anteil 
des durchschnittlichen Bestands an Arbeitslo-
sengeld- und Not stands hilfe-Bezieher:innen am 
durchschnittlichen Arbeitslosenbestand betrug im 

gesamten Beobachtungszeitraum um die 90 %, für 
2021 lag er bei 88,7 %.

Der Indikator zu den Todesfällen durch Katastro-
phen zeigte über die betrachtete Zeitreihe eben-
falls einen Rückgang von 0,8 im Jahr 2010 (alters-
standardisierte Rate per 100 000 Einwohner:innen) 
auf 0,5 im Jahr 2021 (siehe auch Ziele 11 und 13). 
Berechnet wird hier die altersstandardisierte Rate 
per 100 000 Einwohner:innen. Eine Altersstandardi-
sierung berücksichtigt sowohl die insgesamt wach-
sende Bevölkerung als auch ihre kontinuierliche 
Alterung und macht damit die jährlichen Todesfälle 
miteinander vergleichbar. Berücksichtigt werden 
beispielsweise Todesfälle aufgrund der Exposition 
gegenüber übermäßiger natürlicher Kälte oder Hitze 
sowie Opfer von Überschwemmungen oder Sturm-
katastrophen. Wiewohl ein abnehmender Trend zu 
beobachten ist, ist hier zu berücksichtigen, dass der 
Wert generell in einem sehr niedrigen Bereich ange-
siedelt ist und geringe jährliche Schwankungen nicht 
überbewertet werden sollten.

Der Zugang zu grundlegenden Diensten sowie die 
Verfügungsgewalt über Grund und Boden mit ent-
sprechenden legalen Dokumenten (Eintragung ins 
Grundbuch) kann in Österreich als gegeben betrach-
tet werden. Eine staatliche Strategie für Katastro-
phenrisikominderung (Austrian Strategy for Desas-
ter Risk Reduction) wurde in Österreich eingeführt.

Unterziele zu Ziel 1  
5 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, dass bis 2030 die extreme Armut weltweit beseitigt wird (Unterziel 1.1) 
sowie der Anteil der Personen, die in Armut nach der jeweiligen nationalen Definition leben, gesenkt wird 
(Unterziel 1.2). Zudem sollen den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und 
Sozialmaßnahmen für alle umgesetzt werden, einschließlich eines Basisschutzes (Unterziel 1.3). Die glei-
chen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie der Zugang zu grundlegenden Diensten, Grundeigen-
tum, sonstigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen etc. sollen gewährleistet sein 
(Unterziel 1.4). Bis 2030 soll zudem die Widerstandsfähigkeit der ärmeren Bevölkerung erhöht werden, 
dies betrifft vorrangig die Verringerung ihrer Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Ext-
remereignissen (Unterziel 1.5). 
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Das Ziel der Beendigung des Hungers kann als weitgehend erreicht einge-
stuft werden.

2,6 % der 8-jährigen Jungen und 1,1 % der 8-jährigen Mädchen hatten 
2019 Untergewicht. Der Anteil der 8-jährigen Mädchen (6,7 %) und Jungen 
(10,1 %) mit Adipositas war dagegen deutlich höher.

Der Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche erhöhte sich in den letz-
ten Jahren deutlich von 18,4 % (2010) auf 25,3 % (2021).

Österreich ist beim Anteil der Bio-Fläche EU-weit Spitzenreiter (EU-27: 9,1 % 
2020).

Der Index der gemeinen Feldvogelarten (1998 = 100) ging von 2010 (70,3 %) 
auf 2021 (60,5 %) deutlich zurück.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

2.1 Ziel: Beendigung des Hungers

2.2 Untergewicht bei 8-Jährigen

Adipositas bei 8-Jährigen

2.3 Ziel:  Gleichberechtigter Zugang bei landwirtschaftlicher  Produktion

2.4 Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten 
 landwirtschaftlichen Fläche (ohne Almen)

2.5 Kulturpflanzensorten, die für die landwirtschaftliche Nutzung  gesichert 
sind

Nutztierrassen, die für die landwirtschaftliche Nutzung  gesichert sind

Gemeine Feldvogelarten (Common Farmland Bird Index)

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich. 

Ziel 2  
Hunger beenden, Ernährungssicherheit und  
bessere Ernährung erreichen, nachhaltige 
 Landwirtschaft fördern
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Kein Hunger: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wurde beinahe jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird 
durch zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Für das Unterziel 2.2 zur Fehlernährung stehen allerdings nur Daten für 2017 und 2019 aus der Childhood 
Obesity Surveillance Initiative (COSI) zur Verfügung. Die für das Jahr 2021 geplante Erhebung wurde auf-
grund der COVID-19 Pandemie auf 2022 verschoben, Ergebnisse werden voraussichtlich im Herbst 2023 
vorliegen. 

Für das Unterziel 2.5 zur genetischen Vielfalt wurde auf Empfehlung von UniNEtZ der Indikator zu den 
gemeinen Feldvogelarten (Common Farmland Bird Index) aufgenommen, damit konnte näherungsweise 
eine wesentliche Datenlücke geschlossen werden.

Die Erreichung des Ziels 2 zu Hunger und Ernäh-
rungssicherheit fokussiert im europäischen Kontext 
auf die Sicherstellung einer guten Ernährung bzw. 
die Beseitigung von Fehlernährung sowie die Förde-
rung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Einige der 
UN Unterziele können in Österreich als bereits weit-
gehend erreicht angesehen werden, wie beispiels-
weise das der Beendigung von Hunger oder das Ziel 
des sicheren und gleichberechtigten Zugangs zu 
Grund und Boden, anderen Produktionsressour-
cen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleis-
tungen und Märkten, welcher in Österreich durch 
mehrere Gesetze, u. a. durch das Allgemeine Grund-
buchsgesetz 1955 geregelt ist.

Indikatoren zu den Unterzielen betreffen den Aspekt 
der Fehlernährung, hier sind aktuell nur Daten für 
2017 und 2019 verfügbar. Betrachtet wird einerseits 
der Anteil der 8-jährigen Kinder mit Untergewicht 
sowie der Anteil der Kinder mit Adipositas, jeweils 
getrennt nach Geschlecht. Ein geringer Anteil der 
8-jährigen Mädchen (1,1 %) und Jungen (2,6 %) wies 
2019 Untergewicht auf. Der Anteil der 8-jährigen 
Mädchen (6,7 %) und Jungen (10,1 %) mit Adipositas 
war dagegen 2019 deutlich höher. 2019 lag der Anteil 
untergewichtiger Frauen im Alter von 15 oder mehr 
Jahren bei 3,6 % (2014: 4,4 %).

Das österreichische Agrar Umweltprogramm ÖPUL 
fördert die biologische Wirtschaftsweise. Diese soll 
durch eine naturnahe extensive Produktionsweise, 
reduzierte Düngung, Verzicht auf chemisch synthe-
tische Pflanzenschutzmittel und vielfältige Frucht-
folgen u. a. zur Schonung von Böden und Gewäs-
sern sowie zur Förderung der Ressource Biodiversi-

tät beitragen und entspricht damit den Zielen einer 
nachhaltigen Landwirtschaft. Der Indikator zum 
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche an 
der gesamten landwirtschaftlichen Fläche insge-
samt zeigt, dass die Bio Flächen in Österreich in den 
letzten Jahren deutlich erweitert wurden. Der Anteil 
erhöhte sich von 18,4 % im Jahr 2010 auf 25,3 % im 
Jahr 2021 (ohne Almen). Rund 90 % der biologisch 
bewirtschafteten Flächen in Österreich werden über 
ÖPUL gefördert. 

Österreich liegt im EU-Vergleich mit einem Anteil 
von über 25 % für 2020 um ein Mehrfaches über dem 
EU-27 Durchschnitt von 9,1 % (vorläufiger Wert) und 
hatte zudem 2020 wieder flächenmäßig den mit 
Abstand größten Anteil an Biobetrieben in der EU. Es 
folgen Estland mit 22,4 % und Schweden mit 20,3 %. 
Betrachtet wird hier aus Gründen der Datenverfüg-
barkeit die ökologische Landwirtschaft konvertiert 
oder in Konversion.

Auch die Anzahl der Kulturpflanzensorten sowie 
der Nutztierrassen, die für die landwirtschaftliche 
Nutzung gesichert sind (durch eine Genbank und 
Zuchtprogramme) wird betrachtet, hier zeigt sich 
jeweils ein klar ansteigender Trend. Die Anzahl der 
Kulturpflanzensorten konnte von knapp 12 250 im 
Jahr 2010 auf 13 206 im Jahr 2021 gesteigert werden. 
Die Anzahl der Nutztierrassen, die durch eine Gen-
bank und Zuchtprogramme gesichert ist, erhöhte 
sich von 36 (2010) auf 57 (2019), das bedeutet einen 
Zuwachs von knapp 60 %. Als Nutztiere werden 
hier ausschließlich Säugetiere angesehen: Rinder, 
Schafe, Ziegen und Schweine.

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheit/COSI.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheit/COSI.html
https://www.uninetz.at/
https://info.bml.gv.at/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-foerderungen/laendl_entwicklung/ausgewaehlte_programminhalte/oepul.html
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Der Index der gemeinen Feldvogelarten (Farm-
land Bird Index) zeigt einen deutlichen Rückgang 
von einem Indexwert von 70,3 im Jahr 2010 auf 60,5 
im Jahr 2021 auf (1998 = 100). Als Datengrundlage 
für den Indikator dient das „Monitoring der Brutvö-
gel Österreichs“, das von BirdLife Österreich durch-

geführt wird. Dieses Zählprogramm wurde 1998 
gestartet und erfasst die Bestandstrends häufiger 
Brutvogelarten. Der Farmland Bird Index wird auf 
EU-Ebene als Indikator zur Evaluierung der Maß-
nahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums 
herangezogen.

Unterziele zu Ziel 2  
5 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 den Hunger zu beenden und den Zugang zu sicheren, nährstoff-
reichen und ausreichenden Nahrungsmitteln herzustellen (Unterziel 2.1). Formen der Fehlernährung 
(sowohl Untergewicht als auch Adipositas) sollen beendet werden (Unterziel 2.2), die landwirtschaftliche 
Produktivität und die Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten sollen u. a. durch den siche-
ren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden sowie anderen Produktionsressourcen (Unter-
ziel 2.3) verdoppelt werden. Die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion soll sicher-
gestellt werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Klimaänderungen und extremen Wetterereig-
nissen (Unterziel 2.4). Zudem soll die genetische Vielfalt von Saatgut, Pflanzen und (Nutz-)Tieren bewahrt 
werden (Unterziel 2.5). 

https://www.birdlife.at/page/monitoring
https://www.birdlife.at/page/monitoring
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Die Müttersterblichkeit und die Sterblichkeit von Neugeborenen und 
 Unter-5-Jährigen liegen auf einem sehr niedrigen Niveau.

Die frühzeitige Sterblichkeit an nicht übertragbaren Krankheiten sank 
von 2010 bis 2021 um 21 %.

Die Selbstmordrate zeigt einen abnehmenden Trend von 15,3 (2010) auf 
11,9 Todesfälle je 100 000 Einwohner:innen 2021 (2020: 11,7).

Die alkoholbedingten Todesursachen und Suizide liegen mit knapp 
3 030 Personen für 2020 auf einem hohen Niveau.

Die Todesfälle aufgrund von Lungenkrebs gingen von 47,1 (2010) auf 
44,4 Fälle je 100 000 Einwohner:innen 2021 zurück, allerdings gab es 
bei den Frauen einen erheblichen Anstieg.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

3.1 Ziel: Niedrige Müttersterblichkeit

3.2 Ziel: Niedrige Kindersterblichkeit

3.3 Neue HIV-Infektionen

Hepatitis-B-Inzidenz

3.4 Frühzeitige Sterblichkeit

Selbstmordrate

3.5 Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide

3.6 Todesfälle durch Straßenverkehrsunfälle

3.7 Geburten durch (sehr) junge Mütter

3.8 Ziel: Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung

3.9 Todesfälle, die PM2,5 (Feinstaub) zuzurechnen sind

3.a Durchschnittl. täglicher Konsum von Zigaretten ab 15 Jahren

Todesfälle in Folge von Lungenkrebs/Bronchialkarzinomen

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht. 

Ziel 3  
Ein gesundes Leben für alle Menschen  
jeden Alters gewährleisten
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Gesundheit und Wohlergehen: Überblick über Datenlücken 
Für Ziel 3 steht die umfassendste und detaillierteste Indikatorensammlung mit Daten von Statistik Aus-
tria, von der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und vom Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zur Verfügung.

Auf nationaler Ebene wurde jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird durch 
zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen.

Einzig für einen Teilaspekt von Unterziel 3.7 (Frauen im gebärfähigen Alter, deren Bedarf zur Familienpla-
nung durch moderne Methoden gedeckt ist) sind keine Daten vorhanden.

Für die genaue Betrachtung des weiten Themenfelds 
Gesundheit sind in der Agenda 2030 die zweitmeis-
ten Unterziele (13) sowie die meisten Vorschläge für 
Indikatoren (27) vorgesehen. Das vorliegende Unter-
kapitel zu Ziel 3 kann dementsprechend nur eine 
Auswahl dieser Indikatoren darstellen. 

Im Gesundheitsbereich schneidet Österreich nach 
einer Meta-Analyse der Gesundheit Österreich (2019) 
zu den SDG-Herausforderungen für Ziel 3 insge-
samt gut ab. Positiv stellen sich dem folgend u. a. die 
Bereiche zur Müttersterblichkeit (Unterziel 3.1), zur 
Sterblichkeit von Neugeborenen (Unterziel 3.2), zur 
universellen Gesundheitsversorgung/Abdeckung 
durch wesentliche Gesundheitsdienste (Unterziel 
3.8) sowie zu der Dichte des Ärzt:innen-, Pflege- und 
Hebammenpersonals (Unterziel 3.c) dar. 

Die Müttersterblichkeit liegt über die gesamte Zeit-
reihe in einem Bereich von 1,3 bis 8,6 Frauen je 
100 000 Lebendgeburten (3,5 für 2021) und damit 
klar unter der globalen UN-Zielvorgabe von 70 je 
100 000 Lebendgeburten. Auch die Sterblichkeitsra-
ten von Neugeborenen (2,2 auf 1 000 Lebendgebur-
ten für 2021) sowie jene von Kindern unter 5 Jah-
ren (3,3 auf 1 000 Lebendgeburten für 2021) liegen 
jeweils deutlich unter den globalen UN-Vorgaben 
von 12 bzw. 25 je 1 000 Lebendgeburten. Letztere 
wird von der Gesundheit Österreich jedoch als etwas 
verbesserungswürdig im Sinne des EU-Vergleichs 
eingestuft. Der Anteil der Bevölkerung in der sozia-
len Krankenversicherung lag in den letzten Jahren 
bei 99,9 %.

Betreffend die Inzidenz übertragbarer Krankhei-
ten (Unterziel 3.3: HIV, Malaria, Hepatitis B und ver-
nachlässigte Tropenkrankheiten) stellt die erwähnte 

Meta-Analyse für Österreich ebenfalls eine positive 
Bewertung in punkto Zielvorgaben aus. Zu erwäh-
nen ist jedoch, dass es bei der Hepatitis B Inzidenz 
zu einem Anstieg von 8,2 Fällen (2010) pro 100 000 
uninfizierter Personen zu 11,0 Fällen im Jahr 2021 
kam, mit einer Spitze von 16,6 Fällen im Jahr 2014.

Als wesentlicher internationaler Indikator, der einen 
breiteren Blick auf die Gesundheit der österreichi-
schen Bevölkerung ermöglicht, gilt die frühzeitige 
Sterblichkeit an nichtübertragbaren Krankheiten 
bei den 30 bis 69-Jährigen. Der Indikator betrifft die 
wichtigsten nichtübertragbaren Krankheiten: Krebs, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes und chroni-
sche Atemwegserkrankungen und wird altersstan-
dardisiert dargestellt. Der Wert ging von 2010 (293,1 
auf 100 000 Personen) bis 2021 (230,5 auf 100 000 
Personen zwischen 30 und 69 Jahren) um 21% 
zurück. Männer haben eine deutlich höhere frühzei-
tige Sterblichkeit an diesen Krankheiten als Frauen, 
wobei die Sterblichkeit bei den Männern stärker 
zurückging, als bei den Frauen.

Ein deutliches Entwicklungspotenzial wird von der 
Gesundheit Österreich GmbH (2019) für die Senkung 
der Anzahl an Suiziden sowie für die Reduktion des 
Konsums von Tabak und Alkohol festgestellt. Die 
Selbstmordrate, welche ebenfalls altersstandar-
disiert ausgewiesen wird, zeigte von 2010 bis 2021 
einen abnehmenden Trend von 15,3 Todesfällen je 
100 000 Einwohner:innen auf 11,9 Fälle, ist im euro-
päischen Vergleich jedoch etwas erhöht. 

Die Schätzung der Anzahl der alkoholbeding-
ten Todesfälle lag 2010 bei 3 162, der Vergleichs-
wert für 2020 war 3 028, was einen geringen Rück-
gang von 4 % bei einem generell hohen Niveau aus-

https://gesundheitsziele-oesterreich.at/sustainable-development-goals/
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macht (Gesundheit Österreich GmbH, Handbuch 
Alkohol, 2021). Der durchschnittliche Alkoholkon-
sum bezogen auf die 15 bis 99-jährige Bevölkerung 
lag zwischen 2010 und 2021 bei einem relativ kons-
tanten Wert von rund 12 Litern Reinalkohol pro Jahr 
und Person, 2021 wurde mit 11,4 Liter der niedrigste 
Wert der Zeitreihe erreicht.

Die Zahlen der bei Straßenverkehrsunfällen getöte-
ten Personen sanken von 66 Getöteten je eine Mil-
lion Einwohner:innen im Jahr 2010 auf 40,4 Getötete 
(2021) deutlich. Ebenfalls deutlich zurück gingen die 
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden, von 
4 228 Unfälle je eine Million Einwohner:innen auf 
3 658 Unfälle (2021).

Die Lebendgeburten durch Mütter, die jünger als 
15 Jahre bzw. durch jene, die 15 bis 19 Jahre alt 
waren (Stichwort Teenager-Geburten), gingen von 
2010 auf 2021 jeweils deutlich zurück.

In Hinsicht auf die Sterberate aufgrund von Lun-
genkrebs (inklusive Bronchialkarzinomen) ist in den 

Jahren 2010 bis 2021 eine abnehmende Rate von 
47,1 Todesfällen je 100 000 Einwohner:innen auf 44,4 
Todesfälle zu beobachten. Nach Geschlecht sind die 
Entwicklungen gegenläufig: während die Sterbe-
rate aufgrund von Lungenkrebs bei Männern im sel-
ben Zeitraum stark zurückging (−19%), zeigte sich 
bei den Frauen ein erheblicher Anstieg (+18%). Dafür 
(mit)verantwortlich ist die Entwicklung der Raucher-
prävalenz, die einen Rückgang bei täglich rauchen-
den Männern und einen Anstieg bei täglich rauchen-
den Frauen erkennen lässt. Zudem ist zu beachten, 
dass sich Veränderungen bei den Raucherprävalenz-
zahlen erst sehr langfristig auf die Todesursachen-
statistik auswirken. 

Die Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten in 
der Bevölkerung (über 15 Jahren) lag 2010 noch bei 
5,3 und sank bis 2021 auf 4,2 Stück Zigaretten pro 
Tag. Positiv zu vermerken ist, dass sich der Anteil 
der täglich Rauchenden an Schüler:innen im Alter 
von 15 Jahren von 19 % (2010) auf 7,0 % im Jahr 2018 
(letztverfügbares Jahr) klar reduzierte.

Unterziele zu Ziel 3  
9 inhaltliche Ziele, 4 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 die Müttersterblichkeit (Unterziel 3.1) sowie die Todesfälle bei 
Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren (Unterziel 3.2) zu senken. Übertragbare Krankheiten wie 
HIV, Malaria und Hepatitis B sollen gesenkt werden (Unterziel 3.3), ebenfalls die Frühsterblichkeit auf-
grund von nichtübertragbaren Krankheiten (Unterziel 3.4). Substanzmissbrauch und speziell der schäd-
liche Alkoholmissbrauch sollen eingedämmt werden (Unterziel 3.5). Eine Reduktion von Todesfällen 
und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen ist vorgesehen (Unterziel 3.6). Bis 2030 soll der allge-
meine Zugang zu sexual und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung 
und Aufklärung, gewährleistet werden (Unterziel 3.7). Die allgemeine Gesundheitsversorgung sowie der 
Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten sind vorgesehen (Unterziel 3.8). Die Zahl der Todesfälle 
und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien sowie der Verschmutzung von Luft, Wasser und 
Boden soll verringert werden (Unterziel 3.9). Als Umsetzungsmaßnahme definiert ist die Eindämmung 
des Tabakgebrauchs.
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 ■ Der Bildungsstand der jungen Erwachsenen (20 bis 24 Jahre) mit zumindest 

Sekundarstufe II stieg von 85,5 % (2010) auf 86,2 % (2021) an (EU-27: 84,6 % 
für 2021).

 ■ Rund 98% der 5-jährigen Kinder besuchten 2021 ein Kindertagesheim oder 
waren vorzeitig eingeschult.

 ■ Die Tertiärquote der 25- bis 34-Jährigen stieg von 33,9 % (2010) auf 42,4 % 
(2021) deutlich an und lag etwas über dem Wert der EU-27 (41,2 %).

 ■ 14,6 % der 25- bis 64-Jährigen nahmen 2021 an beruflicher und allgemeiner 
Weiterbildung teil (Stichwort Lebenslanges Lernen).

 ■ Der Employability Index (Erwerbstätigenquote von Absolvent:innen nach 
kürzlich bestandener Abschlussprüfung) lag 2021 bei 87,7 %.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

4.1 Bildungsstand der 20- bis 24-Jährigen (mind. Sek-II-Abschluss)

4.2 Kinderbetreuungsquote der 3- bis 5-jährigen Kinder

Kinderbetreuungsquote der 5-Jährigen inkl. vorzeitig  Eingeschulte

4.3 Lebenslanges Lernen

Tertiärer Bildungsabschluss (ISCED 5-8)

4.4 Employability Index

4.5 Parity Indizes der Bildung

4.6 Kompetenzniveau 1 in Lesen

Kompetenzniveau 1 in Mathematik

4.7 Ziel: Kenntnisse über nachhaltige Entwicklung für alle  Lernenden

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich;  Zeitreihenbruch;  Datenlücke. 

Ziel 4  
Inklusive, gleichberechtigte, hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen 
Lernens für alle fördern
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Hochwertige Bildung: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wurde beinahe jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird 
durch zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Allerdings stehen für mehrere Indikatoren nur Daten zu einzelnen Jahren zur Verfügung. Dies betrifft die 
Daten aus den PISA-Studien zur Lese- und Mathematikkompetenzen (Unterziel 4.1 und 4.5), welche nor-
malerweise alle drei Jahre erhoben werden und für 2012, 2015 und 2018 vorhanden sind. Die neueste 
Erhebung fand COVID-19-bedingt 2022 statt, die Ergebnisse sind aktuell noch nicht verfügbar. Das Unter-
ziel 4.6 (Lese- und Rechenkompetenz von 16- bis 65-Jährigen) hat nur Daten für 2012.

Für das Unterziel 4.7 zur Bildung für nachhaltige Entwicklung ist gar kein Indikator vorliegend. 

Bildung und Wissen gelten als zentrale Faktoren 
individueller Lebensqualität und gesellschaftlicher 
Entwicklung, erworbene Bildung und Qualifikation 
spielen eine unmittelbare Rolle beim Zugang zur 
Erwerbsarbeit. Nach den Vorgaben der Agenda 2030 
soll allen Menschen der Zugang zu gleichberechtig-
ter und hochwertiger Bildung in allen Lebensphasen 
gewährleistet werden, die Unterziele schlagen dem-
gemäß zumeist eine Betrachtung nach Geschlecht 
vor. Bildung beginnt dabei bei der Vorschulbildung 
und den schulischen Bildungswegen, aber auch 
lebenslanges Lernen ist ein wesentlicher Indikator, 
vor allem auch im europäischen Kontext.

Die Kinderbetreuungsquote (Anteil der in Kinderta-
gesheimen betreuten Kinder im Vergleich zur gleich-
altrigen Wohnbevölkerung) der 3- bis 5-Jährigen 
erhöhte sich von 90,7 % (2010) auf 93,8 % im Jahr 
2021. Der Anteil der 5-Jährigen (inklusive vorzeitig 
eingeschulte Kinder) war über den Zeitraum 2010 
bis 2019 auf einem beinahe gleichbleibend hohen 
Niveau zwischen 97,2 % und 98,8 %. 2021 lag die 
Kinderbetreuungsquote der 5-Jährigen bei 98,2 %. 
Die Einführung der bundesweiten Kindergarten-
besuchspflicht für 5-Jährige erfolgte dabei bereits 
vor Beginn der betrachteten Zeitreihe (im Septem-
ber 2009). Zusätzlich wurden in nicht institutionel-
len Formen (Tageseltern, Spielgruppen u. Ä.) im Jahr 
2021 rund 2 500 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren 
betreut. Das Unterziel des Zugangs der 5-Jährigen 
zu frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vor-
schulbildung, damit die Kinder auf die Grundschule 
vorbereitet sind, kann damit als weitgehend erreicht 
angesehen werden.

Die Nicht-Risikogruppe für Lesen lag laut aktuellem 
PISA-Test der OECD an 15- bis 16-jährigen Schüler:in-
nen bei einem Anteil von 76 % für 2018 (OECD-Durch-
schnitt 77 %), die Nicht-Risikogruppe für Mathe-
matik war bei einem Anteil von 79 % (OECD-Durch-
schnitt 76 %). Der Anteil der 16- bis 65-jährigen Per-
sonen, die über Kompetenzniveau 1 in Lesen verfü-
gen, betrug nach den letztverfügbaren Daten 2012 
in Österreich 97,5 %. Der Anteilswert für das Kom-
petenzniveau Alltagsmathematik war ähnlich hoch 
bei 96,5 % (ebenfalls 2012).

Die Entwicklung des Bildungsstandes in den letzten 
Jahrzehnten zeigt einen allgemeinen Anstieg des Bil-
dungsniveaus der österreichischen Bevölkerung. Der 
Anteil der Bevölkerung mit lediglich Pflichtschulab-
schluss sank beispielsweise von 1981 bis 2020 deut-
lich, von 46,0 % auf nur noch 17,5 %. Der Bildungs-
stand der jungen Erwachsenen (20 bis 24 Jahre) mit 
zumindest Sekundarstufe II stieg von 85,5 % (2010) 
auf 86,2 % (2021) etwas an, in der EU-27 lag der Ver-
gleichswert 2021 bei 84,6 %. Der Indikator misst den 
Anteil der Personen im Alter von 20 bis 24 Jahren 
mit mindestens einem Sekundarstufe-II-Abschluss, 
bezogen auf die Gesamtbevölkerung derselben 
Altersgruppe. In Österreich zählen zu dieser Stufe 
die Polytechnischen Schulen, die Berufsschulen und 
die Lehre – als Duales Bildungssystem, die Berufs-
bildenden Mittleren Schulen, die Berufsbildenden 
Höheren Schulen, die Fachschulen und die Oberstu-
fen von Allgemeinbildenden Höheren Schulen. 

Zur Betrachtung des tertiären Bildungsbereichs 
wird die Tertiärquote herangezogen. Als Tertiärab-
schluss werden Abschlüsse der ISCED-Kategorien 
5 bis 8 nach ISCED 2011 gewertet. Neben akademi-

https://www.iqs.gv.at/pisa
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schen Abschlüssen (Bachelor, Master etc.) zählen 
hierzu Abschlüsse der berufsbildenden und (inklu-
sive lehrerbildenden) höheren Schulen sowie auch 
Meister und Werkmeisterabschlüsse und die Reife 
und Diplomprüfung an Berufsbildenden Höheren 
Schulen. 2021 konnten 42,4 % der 25 bis 34-Jähri-
gen einen Tertiärabschluss aufweisen, 2010 lag die-
ser Wert bei 33,9 %. In der EU-27 hatten 2021  41,2 % 
der vergleichbaren Altersgruppe einen Tertiärab-
schluss. Die Tertiärquote der Frauen liegt dabei im 
Jahr 2021 mit 46,8 % deutlich über jener der Männer 
mit 38,2 %.

Betrachtet man die Daten zum lebenslangen Ler-
nen, sieht man seit 2010 einen Anstieg des Anteils 
der 25 bis 64-Jährigen, die eine Teilnahme an beruf-
licher und allgemeiner Weiterbildung meldeten, 
von 13,8 % auf 14,6 % für 2021. Lebenslanges Ler-
nen umfasst dabei alle Aktivitäten, die im Laufe des 
Lebens (nach Abschluss der Anfangsausbildung) 
und aus einer persönlichen, sozialen oder beschäf-
tigungsbezogenen Motivation heraus mit dem Ziel 
unternommen werden, die eigenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu verbessern. Öster-
reich liegt mit dem Wert von 14,6 % deutlich über 
jenem der EU-27 mit 10,8 % für 2021.

Der Employability Index beschreibt die Erwerbs-
tätigenquoten von Absolvent:innen nach kürzlich 

bestandener Abschlussprüfung. Er zeigt damit die 
Erwerbstätigenquoten von Personen im Alter zwi-
schen 20 und 34 Jahren, die die folgenden Bedin-
gungen erfüllen: erstens, sie sind erwerbstätig 
gemäß der ILO-Definition, zweitens, sie haben min-
destens die Sekundarstufe II erfolgreich abge-
schlossen (ISCED 3), drittens, sie nahmen in den vier 
Wochen vor der Erhebung weder an Bildung noch an 
Weiterbildung teil, und viertens, sie haben ihren Bil-
dungsabschluss 1, 2 oder 3 Jahre vor der Erhebung 
gemacht. Insgesamt liegt der nationale Employa-
bility Index auf einem relativ konstanten, hohen 
Niveau von zuletzt 87,7 % – dies auch aufgrund des 
berufsbildenden Schulwesens in Österreich. Der 
Indexwert der Männer liegt dabei mit 89,8 % für 2021 
um 4,6 %-Punkte über jenem der Frauen mit 85,2 %. 
Der Employability Index lag über den gesamten Zeit-
raum auf einem ähnlich hohen Niveau. Zu beach-
ten ist dabei, dass aufgrund von Definitionsände-
rungen durch die mit 1. Jänner 2021 in Kraft getrete-
nen neuen EU-Sozialstatistikverordnung Vergleiche 
mit Ergebnissen vor 2021 nur eingeschränkt möglich 
sind.

Die Umsetzung der Vermittlung von Kenntnissen 
über nachhaltige Entwicklung für alle Lernen-
den ist derzeit mangels geeigneten Indikators nicht 
messbar.

Unterziele zu Ziel 4  
7 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 sicherzustellen, dass alle Mädchen und Jungen eine Grund und 
Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren Lernergebnissen führt (Unterziel 4.1). Es soll 
sichergestellt werden, dass alle Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung und Betreuung erhal-
ten (Unterziel 4.2). Der gleichberechtigte Zugang zu einer erschwinglichen und hochwertigen Bildung soll 
gewährleistet werden (Unterziel 4.3). Bis 2030 soll die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesent-
lich erhöht werden, die über die entsprechenden Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine men-
schenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen (Unterziel 4.4). Geschlechterspezifische Disparitä-
ten in der Bildung sollen beseitigt werden (Unterziel 4.5) und es soll sichergestellt werden, dass weit-
gehend alle ausreichend lesen, schreiben und rechnen lernen (Unterziel 4.6). Zudem sollen alle Lernen-
den die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben 
(Unterziel 4.7).
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Der Gender Pay Gap sank von 24,0 % (2010) auf 18,9 % (2020), liegt aber im 
EU-27-Vergleich (13,0 %) auf hohem Niveau. Der Gender Pension Gap betrug 
2020  42,1%.

2021 gab jede dritte Frau zwischen 18 und 74 Jahren (34,5 %) an, in Öster-
reich ab dem Alter von 15 Jahren körperliche und/oder sexuelle Gewalt 
erlebt zu haben. 

Frauen leisteten im letztverfügbaren Jahr 2008/2009 mit 4 h 53 min deutlich 
mehr unbezahlte Arbeit als Männer mit 2 h 41 min pro Tag.

Der Anteil der weiblichen Führungskräfte (unselbständig Beschäftigte) 
erhöhte sich von 28,4 % (2011) auf 37,0 % (2021).

Die Bundesfrauenquote in den Aufsichtsräten staatsnaher Unternehmen 
stieg von 26,0 % (2011) auf 50,5 % im Jahr 2021. Der Anteil von Frauen im 
Parlament wuchs seit 2011 (27,3 %) deutlich auf 39,3 % im Jahr 2021.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

5.1 Gender Pay Gap

Gender Pension Gap

5.2 Körperliche und/oder sexuelle Gewalt gegen Frauen

Betretungs- und Annäherungsverbote

5.3 Heirat Minderjähriger: 

Eheschließungen von 15- bis 19-jährigen Frauen

Eheschließungen von 15- bis 19-jährigen Männern

5.4 Zeitaufwand für Haushaltsführung und Kinderbetreuung

5.5 Anteil der Frauen im Parlament

Anteil weiblicher Führungskräfte

„Bundesfrauenquote“

5.6 Ziel: Allgemeiner Zugang zu sexueller, reproduktiver Gesundheit

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich;  Zeitreihenbruch. 

Ziel 5  
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle 
Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
 befähigen
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Geschlechtergleichheit: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wurde jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird durch 
zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Für das Unterziel 5.2 zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist als Zeitreihe nur ein Indikator zu Betre-
tungsverboten vorhanden. Eine neue Erhebung von Statistik Austria schließt für das Datenjahr 2021 eine 
wesentliche Datenlücke zur körperlichen und sexuellen Gewalt gegen Frauen (analog Ziel 16). 

Für das Unterziel 5.4 zur unbezahlten Pflege- und Hausarbeit stehen derzeit nur Daten für das Jahr 
2008/2009 zur Verfügung. Hier ist auf die gerade laufende Zeitverwendungserhebung zwischen Oktober 
2021 und Dezember 2022 zu verweisen, die eine wichtige Aktualisierung der Werte liefern wird.

Geschlechtergleichstellung soll erreicht werden, 
indem allen Formen von Diskriminierung, Gewalt 
und schädlichen Praktiken gegenüber Frauen und 
Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich 
ein Ende gesetzt wird. Neben der Verminderung 
geschlechtsspezifischer Gewalt und der Förderung 
der Geschlechtergleichstellung in den Bereichen Bil-
dung und Übernahme von Führungspositionen sind 
auch die Gleichverteilung von Einkommen sowie die 
Förderung geteilter Verantwortung innerhalb der 
Haushalte als zentrale Faktoren dafür zu sehen. In 
Österreich enthält die Bundesverfassung (Artikel 7) 
einen gesetzlichen Rahmen zur Beseitigung der Dis-
kriminierung von Frauen und Mädchen. Zudem sind 
die Grundsätze zur Gleichbehandlung vor allem in 
folgenden Gesetzen festgeschrieben: Bundesgesetz 
über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsge-
setz – GlBG, für die Privatwirtschaft und in sonstigen 
Bereichen), Bundesgesetz über die Gleichbehand-
lung im Bereich des Bundes (Bundes-Gleichbehand-
lungsgesetz – B-GlBG, für Arbeitsverhältnisse im 
Bundesdienst). Diese sind im Jahr 2004 um die Diskri-
minierungsgründe der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder der Weltanschauung, des Alters und 
der sexuellen Orientierung erweitert worden. Zudem 
gibt es Gleichbehandlungsgesetze der Bundesländer. 

Ein wesentlicher Indikator zur Messung der 
Geschlechtergleichstellung in Bezug auf die Einkom-
mensverteilung – auch auf internationaler Ebene – 
ist der EU-weit harmonisiert berechnete Gender Pay 
Gap. Der EU-Indikator bezieht sich auf unselbstän-
dig Beschäftigte in der Privatwirtschaft und misst 
den Anteil, den Frauen brutto pro Stunde weniger 
verdienen als Männer. Der Gender Pay Gap ging von 
24,0 % (2010) auf 18,9 % für das Jahr 2020 zurück und 

zeigte damit einen eindeutig positiven Trend. Im EU-
Vergleich gehört Österreich allerdings noch immer 
zu den Ländern mit den größten Lohn und Gehalts-
unterschieden, der Durchschnitt der EU-27 lag 2020 
bei 13,0 %. Wird der Einfluss verschiedener Fakto-
ren auf den Gender Pay Gap berechnet, so zeigt sich, 
dass basierend auf den Daten der Verdienststruktur-
erhebung 2018 insgesamt 6,4 %-Punkte des Gender 
Pay Gap durch beobachtbare Unterschiede erklärt 
werden können. Zu den wichtigsten Faktoren im 
Modell zählt die Branche, da Frauen öfter in Bran-
chen mit geringeren Verdienstmöglichkeiten arbei-
ten als Männer. Ein weiterer Teil beruht auf Faktoren 
wie Beruf, Ausbildungsniveau oder Alter. Der große 
Rest von 14,0 %-Punkten – der „bereinigte“ Gender 
Pay Gap – kann dagegen nicht durch die im Modell 
enthaltenen Merkmale erklärt werden (Geisberger/
Glaser 2021).

Der Gender Pension Gap zeigt den Pensionsun-
terschied zwischen Männern und Frauen auf. Die 
monatlichen Alterspensionen der Frauen waren 
2020 im Durchschnitt um 42,1 % niedriger als jene 
der Männer. Bezogen auf die Daten des Dachverban-
des der Sozialversicherungsträger betrug die durch-
schnittliche Alterspension bei den Frauen 2020  1 219 
Euro und bei den Männern 2 104 Euro brutto pro 
Monat. Im Vergleich zum Jahr 2010 (44,7 %) zeigt sich 
damit ein Rückgang um 2,6 Prozentpunkte.

Im Jahr 2021 wurden Österreichweit 13 546 polizei-
liche Betretungs- und Annäherungsverbote ver-
hängt, dies bedeutet einen deutlichen Zuwachs zum 
Vorjahr (11 494 Verbote). Im Jahr 2020 kam es durch 
die Änderung der Zählweise zu einem Datenbruch, 
die Werte sind damit nicht mehr mit den Vorjahren 

https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/kriminalitaet-und-sicherheit/gewalt-gegen-frauen
https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/personen-und-haushaltserhebungen/zeitverwendungserhebung
https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/gleichbehandlung/Seite.1860100.html#Gesetzesgrundlagen
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/gleichbehandlung/Seite.1860100.html#Gesetzesgrundlagen


Ziel 5 ▪ Geschlechtergleichheit 33

5

vergleichbar. Laut einer zwischen 2020 und 2021 von 
Statistik Austria durchgeführten neuen Erhebung zu 
Gewalt gegen Frauen, erlebte jede dritte Frau zwi-
schen 18 und 74 Jahren in Österreich ab dem Alter 
von 15 Jahren eine Form von körperlicher und/oder 
sexueller Gewalt (34,5 %). Fast jede sechste Frau 
war im Erwachsenenalter von Androhungen körper-
licher Gewalt betroffen (15,3 %, siehe auch Ziel 16).

Die Eheschließungen von 15- bis 19-jährigen 
Frauen gingen von 798 Fällen im Jahr 2010 auf 367 
Fällen 2021 deutlich zurück. Auch die Eheschlie-
ßungen von 15- bis 19-jährigen Männern zeigen mit 
einem Rückgang von 217 Fällen (2010) auf 90 Fälle 
(2021) einen klar abnehmenden Trend.

Der Indikator zum Zeitaufwand für unbezahlte 
Arbeit (Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Frei-
willigenarbeit) liegt zuletzt für das Jahr 2008/2009 
vor, eine neue Erhebung ist gerade in Durchfüh-
rung. Damals leisteten Frauen im Schnitt pro Tag 
mit 4 h 53 min immer noch deutlich mehr unbezahlte 
Arbeit als Männer mit 2 h 41 min (jeweils Personen ab 
19 Jahren). Eine Gegenüberstellung der aktiven Teil-
zeitquote von Männern und Frauen (15- bis 64-Jäh-
rige) mit Kindern, die jünger als 15 Jahre sind, zeigt, 
dass 2021  7,4 % der Männer aber 72,3 % der Frauen 
mit Betreuungspflichten Teilzeit arbeiteten. Im Ver-
gleich dazu lag im Jahr 2021 die gesamte aktive Teil-
zeitquote von Frauen bei 49,2 % und von Männern 
bei 10,5 %.

Kinderbetreuungsgeld (alle Varianten) wurde 2021 
von 101 849 Frauen, aber nur von 3 593 Männern 
bezogen, was einen Frauenanteil von 96,6 % bedeu-
tet. Bei diesen Daten wird die Dauer des Bezugs mit-
berücksichtigt, da Männer meist viel kürzer Kinder-
betreuungsgeld beziehen als Frauen, ist ihr Anteil 
entsprechend niedrig. Betrachtet man, wie viele 
Männer je Kinderbetreuungsgeld-Bezugsfall betei-
ligt waren, so lag die Väterbeteiligung am Kinder-
betreuungsgeldbezug nach den Wirkungszielen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei 17 % für 
2021.

In Österreich gibt es zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern verschiedene gesetzliche Instrumenta-
rien. Die Bundesfrauenquote (der Anteil der Frauen 
an allen vom Bund in die staatsnahen Unternehmen 
entsandten Aufsichtsrät:innen) konnte von 26,0 % 
im Jahr 2011 auf 50,5 % im Jahr 2021 erhöht wer-
den. Diese betrifft dabei nur jene Mandate, die vom 
Bund besetzt werden und gibt nicht den gesamten 
Frauenanteil dieser Gremien wieder. Der Wert über-
trifft 2021 bereits deutlich den aktuellen Zielwert: 
Mit Ministerratsbeschluss vom 3. Juni 2020 wurde 
festgelegt, dass der Anteil innerhalb der bestehen-
den Legislaturperiode auf 40 % angehoben wer-
den soll. Im Juni 2017 wurde zudem vom National-
rat das Gleichstellungsgesetz von Frauen und Män-
nern im Aufsichtsrat (GFMA-G) beschlossen, das seit 
1. Jänner 2018 für Aufsichtsräte von börsennotierten 
Unternehmen sowie von Unternehmen mit mehr als 
1 000 Beschäftigten unter bestimmten Vorausset-
zungen einen Mindestanteil von 30 % für Frauen und 
Männer im Aufsichtsrat vorsieht. Die Zielvorgabe 
gilt für Neubestellungen, bei Nichteinhaltung bleibt 
das Mandat unbesetzt („leerer Stuhl“-Regelung). 
Der Frauen.Management.Report 2022 der Arbeiter-
kammer zeigt, dass sich der Frauenanteil in den Auf-
sichtsräten der vom GFMA-G betroffenen börsen-
notierten Unternehmen seit Einführung der Quote 
deutlich erhöht hat, von 22,4 % (im Jänner 2018) auf 
35,1 % (Jänner 2022).

Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Anteil der 
Frauen im Parlament ebenfalls stark (von 27,3 % 
auf 39,3 %). Daten der Mikrozensus Arbeitskräfteer-
hebung zeigen zudem, dass bei den unselbständig 
Beschäftigten der Anteil weiblicher Führungskräfte 
von 2011 (28,4 %) auf 2021 (37,0 %) ebenfalls klar 
anstieg. Alle Indikatoren zu Führungspositionen von 
Frauen zeigen damit einen deutlich positiven Trend.

Das Ziel der Gewährleistung des allgemeinen 
Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesund-
heit und reproduktiven Rechten kann auf nationaler 
Ebene als weitgehend erreicht angesehen werden.

https://www.wirkungsmonitoring.gv.at/2020-BKA-UG-25-W0002.html
https://www.wirkungsmonitoring.gv.at/2020-BKA-UG-25-W0002.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_02226/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_02226/index.shtml
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbxPeAn-f7AhWAXvEDHcU6DFMQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeiterkammer.at%2Finteressenvertretung%2Farbeitundsoziales%2Ffrauen%2FAK_Frauen.Management.Report.2022.pdf&usg=AOvVaw1MffiolFYPZ4KKrPfds_ot
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbxPeAn-f7AhWAXvEDHcU6DFMQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeiterkammer.at%2Finteressenvertretung%2Farbeitundsoziales%2Ffrauen%2FAK_Frauen.Management.Report.2022.pdf&usg=AOvVaw1MffiolFYPZ4KKrPfds_ot
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Unterziele zu Ziel 5  
6 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, alle Formen der Diskriminierung von Frauen zu beenden (Unterziel 5.1) 
sowie alle Formen von Gewalt (einschließlich sexueller Ausbeutung) zu beseitigen (Unterziel 5.2). Schäd-
liche Praktiken wie Kinderheirat, Zwangsheirat oder Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen 
sollen beseitigt werden (Unterziel 5.3). Unbezahlte Pflege und Hausarbeit soll anerkannt werden, dies 
betrifft auch die Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie (Unter-
ziel 5.4). Die Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen soll sicherge-
stellt werden (Unterziel 5.5). Zudem soll der allgemeine Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesund-
heit und reproduktiven Rechten gewährleistet werden (Unterziel 5.6).
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Der Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser kann in 
 Österreich als weitgehend erreicht angesehen werden.

Die angemessene Sanitärversorgung und Hygiene kann ebenfalls als 
erreicht angesehen werden: nur knapp 1 % der Haushalte verfügen 2021 
weder über Bad, noch Dusche, noch Toilette im Haushalt (EU-27: knapp 2 % 
für 2020).

Der Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen stieg von 93,9 % (2010) auf 
99,1 % (2020).

Indikatoren zeigen allgemein einen guten Zustand der Gewässer und ein 
gutes Wasserressourcenmanagement, allerdings sind aufgrund von Daten-
lücken keine Trendbewertungen möglich.

Österreich ist ein wasserreiches Land, welches nur rund 3 % seiner ver-
fügbaren Wasservorräte nutzt.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

6.1 Ziel: Allgemeiner Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser

6.2 Ziel: Zugang zu Sanitärversorgung und Hygiene

6.3 Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen  
(zumind. sekundäre Behandlung)

Biochemischer Sauerstoffbedarf Flüsse

Gute Wasserqualität an allen Gewässern

6.4 Wasserstress

Wassernutzung

6.5 Wasserresourcen-Management-Implementierung

6.6 Umfang Gewässer

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich. 

Ziel 6 

Verfügbarkeit und nachhaltige  Bewirtschaftung 
von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
 gewährleisten
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Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wurde jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird durch 
zumindest einen Indikator gemessen. Allerdings stehen für das Ziel mehrere Indikatoren nur für verein-
zelte Jahre zur Verfügung. Dies betrifft beispielsweise Daten zu Wasserstress (Unterziel 6.4) oder Wasser-
qualität (Unterziel 6.3).

Da zusätzlich für mehrere Indikatoren aufgrund methodischer Umstellungen die Zeitreihen mit 2018/2019 
enden, kann nur für einen einzigen Indikator eine Bewertung vorgenommen werden. Nicht mehr bewert-
bar sind dadurch beispielsweise die Indikatoren zu den genutzten heimischen Wasservorräten und zum 
Umfang der Gewässer. Nach Umsetzung der neuen Datengrundlagen ist von einer Schließung einiger 
Datenlücken auszugehen. 

In den letzten Jahren konnten einige Datenlücken durch aktuelle Werte geschlossen werden.

Generell kann Österreich als wasserreiches Land 
mit einer hohen Wasserqualität aller Gewässer gese-
hen werden (siehe auch 13. Umweltkontrollbericht, 
Umweltbundesamt 2022). Bei der Betrachtung von 
SDG 6 im EU-Kontext liegt der Schwerpunkt auf den 
Fortschritten, die im Zuge der Anstrengungen für 
eine verbesserte Hygiene, eine gute Wasserqualität 
der Seen und Flüsse und einen sparsameren, effizi-
enten Wasserverbrauch gemacht wurden. Für das 
Ziel stehen mehrere Indikatoren derzeit nur für ver-
einzelte Jahre zur Verfügung, für diese Indikatoren 
ist keine Trendbewertung möglich.

Trinkwasser wird in Österreich fast zur Gänze aus 
Grund und Quellwasser gewonnen. Der allgemeine 
Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trink-
wasser kann in Österreich als weitgehend erreicht 
angesehen werden. Ca. 93 % der Bevölkerung wer-
den durch zentrale Wasserversorgungsanlagen 
mit Trinkwasser bedient; rund 5 500 Wasserversor-
gungsunternehmen versorgen die Bevölkerung mit 
qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Die restlichen 
7 % der Bevölkerung beziehen ihr Trinkwasser über 
eigene Hausbrunnen und Quellen. Auch der Zugang 
zu einer angemessenen, gerechten Sanitärversor-
gung und Hygiene kann als weitgehend erreicht ein-
gestuft werden: nur mehr knapp 1 % der österreichi-
schen Bevölkerung gaben für 2021 an, kein WC und/
oder keine Dusche bzw. Badewanne in ihrer Woh-
nung zu haben. Der Vergleichswert für die EU-27 lag 
2020 bei knapp 2 % der Bevölkerung.

Die Abwasserreinigung trägt wesentlich zur Gewäs-
serqualität bei. Alle Siedlungsgebiete mit 2 000 oder 

mehr Einwohner:innen sind über eine Kanalisation 
an Kläranlagen angeschlossen. Der Anschlussgrad 
an kommunale Kläranlagen mit zumindest sekun-
därer Behandlung lag 2020 bei 99,1 % (2010 93,9 %), 
hier konnte eine Zunahme auf bereits hohem Niveau 
erreicht werden. Die gesamte zufließende Abwasser-
fracht wird biologisch gereinigt. Die restlichen 0,9 % 
an Abwässern (2020), welche nicht in einer kommu-
nalen Kläranlage gesammelt werden, werden durch 
eine Behandlung in Klein und Hauskläranlagen oder 
durch die Sammlung in Senkgruben ordnungsge-
mäß entsorgt.

Ein Indikator zur Wasserqualität zeigt für den Durch-
schnitt des Zeitraums 2013–2015 für 80,4 % der 
Grund und Oberflächengewässer eine gute Quali-
tät an, 2019 lag der Wert bei 81,8 %. Eine Messung 
des biologischen Zustands betreffend die stoffli-
che Belastung in Flüssen zeigt für denselben Zeit-
raum für einen Anteil von 76,7 % einen „guten“ oder 
„sehr guten“ Zustand an, 2021 erreichte dieser Wert 
78,3 %. 

In Österreich weist der EU-Indikator zum biochemi-
schen Sauerstoffbedarf in Flüssen für das Jahr 2019 
einen Wert von 1,6 mg O2/l aus (2010 1,5 mg O2/l). 
Dieser Indikator misst den durchschnittlichen, jährli-
chen BSB5 in Flüssen, gewichtet nach der Anzahl der 
Messstellen. BSB5 ist dabei ein Maß für die Menge 
Sauerstoff, die von aeroben Mikroorganismen benö-
tigt wird, um organische Stoffe in einer Wasserprobe 
über einen Zeitraum von fünf Tagen im Dunkeln bei 
20 °C zu zersetzen. Hohe BSB5-Werte können als Zei-
chen für organische Verschmutzung, welche die 

https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/umweltkontrollbericht/ukb2022
https://info.bml.gv.at/themen/wasser/nutzung-wasser/wasserversorgung/versorgung.html#:~:text=Trinkwasserversorgung%20der%20Bev%C3%B6lkerung,im%20%C3%B6sterreichischen%20Wasserrechtsgesetz%20gut%20gesch%C3%BCtzt.
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Wasserqualität beeinträchtigt, gesehen werden. Die 
saubersten Flüsse haben einen BSB5 von weniger als 
1 mg O2/l. Moderat und stark verschmutzte Flüssen 
weisen Werte von 2 bis 8 mg O2/l auf. In der EU-27 lag 
der Wert für 2019 bei 2,5 mg O2/l.

Österreich ist ein wasserreiches Land, der Umfang 
der Gewässer betrug 2019  636 km². Durchschnitt-
lich liegt in Österreich die jährliche Wassernutzung 
für die kommunale Versorgung, die Landwirtschaft 
sowie Industrie und Gewerbe bei einem konstant 
niedrigen Anteil von 3 % der verfügbaren Wasserres-
sourcen. Bei Betrachtung auf regionaler Ebene kann 

es in besonders trockenen Jahren jedoch auch zu 
höheren Werten kommen. Ein auf EU-Ebene ähnlich 
berechneter Indikator geht von einer Warnschwelle 
von 20 % aus, ab der ein Land als wasserarm zu 
bezeichnen ist, bei einem Wassernutzungsindex-
wert von über 40 % ist von großer Knappheit auszu-
gehen. Ein auf UN-Ebene neu entwickelter Indika-
tor zum „Wasserstress“ berechnet, wie viel Süßwas-
ser durch alle wirtschaftlichen Aktivitäten entnom-
men wird, im Vergleich zu den insgesamt verfügba-
ren erneuerbaren Süßwasserressourcen. Hier wurde 
vom Umweltbundesamt für Österreich ein Wert von 
9,6 % für das Jahr 2018 ermittelt.

Unterziele zu Ziel 6  
6 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 den allgemeinen, gerechten Zugang zu einwandfreiem und 
bezahlbarem Trinkwasser zu erreichen (Unterziel 6.1). Weiters soll der Zugang zu einer angemessenen, 
gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreicht werden (Unterziel 6.2). Bis 2030 soll die Was-
serqualität durch Verringerung der Verschmutzung verbessert werden (Unterziel 6.3), auch soll die Effi-
zienz der Wassernutzung wesentlich gesteigert werden, um der Wasserknappheit zu begegnen (Unter-
ziel 6.4). Auf allen Ebenen soll eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen umgesetzt werden 
(Unterziel 6.5), zudem sollen bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme geschützt und wiederhergestellt 
werden (Unterziel 6.6).
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Der Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleis-
tungen wird als weitgehend erreicht angesehen.

Der Anteil der erneuerbaren Energieträger stieg von 2010 (31,2 %) auf 
2021 (36,4 %) deutlich an, allerdings gab es im Vergleich zum Vorjahr einen 
 marginalen Rückgang von 0,1 %-Punkten.

Der nationale Erneuerbaren-Anteil lag 2020 mit 36,5 % deutlich über dem 
Durchschnitt der EU-27 mit 22,1 %.

Die Energieintensität des Bruttoinlandsverbrauchs zeigte von 2010 
(4,9 Megajoule je Euro BIP) bis 2021 (4,3 MJ je Euro BIP) einen fallenden 
Trend.

Der energetische Endverbrauch lag 2021 mit 1 123 Petajoule etwas über 
dem Wert des 2010 mit 1 116 Petajoule, die Reduktion im COVID-19-Krisen-
jahr 2020 (1 053 Petajoule) führte damit zu keinem nachhaltigen Rückgang.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

7.1 Ziel:  Allgemeiner Zugang zu bezahl barer, verlässlicher und moderner 
Energiedienstleistung

7.2 Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoend energieverbrauch

7.3 Energieintensität: Bruttoinlandsverbrauch je BIP real

Energetischer Endverbrauch

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht. 

Ziel 7  
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 
und  moderner Energie für alle sichern
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Bezahlbare und saubere Energie: Überblick über Datenlücken 
Für Ziel 7 sind keine Datenlücken vorhanden. 

Auf nationaler Ebene wurde jedes der drei inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird 
durch zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen.

Im europäischen Kontext liegt der Nachhaltigkeits-
schwerpunkt im Energiebereich auf der Reduzie-
rung des Energieverbrauchs und der Sicherung 
einer nachhaltigen Energieversorgung. Einerseits 
wird dabei die Steigerung des Anteils erneuerbarer 
Energien wie Wasserkraft oder Biomasse betrach-
tet, andererseits soll es zu einer Reduzierung des 
Energieverbrauchs bzw. einer Entkoppelung von 
der Wirtschaftsleistung kommen. Der allgemeine 
Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und moder-
nen Energiedienstleistungen kann dabei als weitge-
hend erreicht angesehen werden.

Der Anteil anrechenbarer erneuerbarer Energieträ-
ger soll laut dem „Integrierten nationalen Energie 
und Klimaplan für Österreich“ bis zum Jahr 2030 auf 
einen Wert von 46–50 % angehoben werden (BMNT 
2019). Der Anteil der anrechenbaren erneuerba-
ren Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch 
in Österreich zeigt einen klar ansteigenden Trend 
von 31,2 % im Jahr 2010 auf 36,4 % im Jahr 2021. Bis 
2014 (33,6 %) kam es zu einem deutlichen Anstieg 
des Anteils der erneuerbaren Energieträger, danach 
ging der Anteilswert mehrere Jahre geringfügig 
zurück. Nach dem Anstieg von 0,7  %-Punkten im 
Jahr 2018 auf 33,8 % stagnierte der Anteilswert 2019. 
Für das Jahr 2020 erreichte der Anteil der erneu-
erbaren Energieträger insgesamt einen Wert von 
36,5 %, 2021 gab es einen marginalen Rückgang um 
0,1 % Prozentpunkte auf 36,4 %. Im Vergleich zu 2020 
zeigte sich vor allem ein Rückgang des Anteils anre-
chenbarer Erneuerbarer für die Stromerzeugung 
um 2 %-Punkte, während der Anteil anrechenbarer 
Erneuerbarer für Wärme und Kühlen etwas anstieg. 
Im internationalen Vergleich lag Österreich mit dem 
Anteil von 36,5 % (2020) deutlich über dem Durch-
schnitt der EU-27 mit 22,1 %, was zu einem Gutteil 
auf die Nutzung der Wasserkraft zurückzuführen ist.

Als Maßzahl für die effiziente Nutzung von Energie 
kann die Energieintensität verwendet werden. Die 

Energieintensität beschreibt die Entwicklung des 
Bruttoinlandsverbrauchs in Relation zum realen 
Bruttoinlandsprodukt. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
sollte die Energieintensität sinken, also eine deutli-
che Entkoppelung von energetischem Endverbrauch 
und wirtschaftlicher Entwicklung erreicht werden. 
Die Energieintensität Österreichs hatte von 2010 (4,9 
Megajoule je Euro) bis 2021 (4,3 Megajoule je Euro) 
einen fallenden Trend, d. h. Energie wurde in den 
letzten Jahren effizienter eingesetzt.

Ein weiterer wesentlicher Indikator im Energiebe-
reich ist der energetische Endverbrauch. Das ist 
jene Energiemenge, die den Verbrauchern (Haus-
halte, Gewerbe und Industrie, Verkehr, Dienstleis-
tungen, Landwirtschaft) als Benzin/Diesel für PKW, 
elektrische Energie für Elektrogeräte, Gas und Fern-
wärme für Raumwärme etc. zur Verfügung steht. Die 
Datenerhebung erfolgt nach dem Inlandsprinzip. 
Der energetische Endverbrauch setzt sich zu einem 
großen Teil aus fossilen und somit nicht erneuer-
baren Energieträgern zusammen. Der energetische 
Endverbrauch lag 2010 bei 1 116 Petajoule (PJ), für 
das Jahr 2021 weist die Energiebilanz 1 123 PJ, also 
eine geringfügige Steigerung gegenüber 2010 aus. 
Der im COVID-19-Krisenjahr beobachtete Rückgang 
von 7,3 % auf 1 056 PJ wurde damit 2021 (+6,4 %) bei-
nahe vollständig kompensiert. Gründe dafür waren 
die allgemeine wirtschaftliche Erholung, die wieder 
höhere Mobilität und die kältere Witterung des Jah-
res 2021.

Neben der Entwicklung über die Zeit ist bei der 
Betrachtung des Endenergieverbrauchs die abso-
lute Höhe eine wesentliche Größe für die Beurtei-
lung des Indikators im Sinne der Nachhaltigkeit: Hier 
kann als Richtwert die Vorgabe aus dem Energieef-
fizienz-Paket des Bundes (BGBl. I Nr. 72/2014) heran-
gezogen werden. Dieses beinhaltet u. a. das Ziel der 
Stabilisierung des Endenergieverbrauchs auf 1 050 
Petajoule (PJ). Über die gesamte hier betrachtete 
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Zeitreihe 2010 bis 2021 lag der energetische Endver-
brauch konstant über dem Grenzwert von 1 050 PJ.

Unterziele zu Ziel 7  
3 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 einen allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und 
modernen Energiedienstleistungen zu sichern (Unterziel 7.1) sowie den Anteil erneuerbarer Energien am 
Energiemix deutlich zu erhöhen (Unterziel 7.2). Zudem soll bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der 
Energieeffizienz verdoppelt werden (Unterziel 7.3).
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 ■ Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wuchs nach dem starken Rück-
gang im COVID-19 Krisenjahr 2020 ( 6,9 %) im Folgejahr 2021 um 4,2 %.

 ■ Die Erwerbstätigenquote lag 2021 bei 75,6 % und damit noch immer unter 
dem Vorkrisenniveau von 76,8 (2019).

 ■ Die Arbeitslosenquote stieg 2021 auf 6,2 % und war damit deutlich höher 
als 2010 mit 4,8 %, lag jedoch weiterhin unter dem EU-27-Wert von 7,0 %.

 ■ Der Anteil der „NEET“ (junge Erwachsene, weder erwerbstätig noch in Aus- 
oder Weiterbildung) stieg von 2020 (8,0 %) auf 2021 (8,5 %)weiter an (EU-27 
2021: 10,8 %).

 ■ Der Anteil der frühen Schul- und Ausbildungsabgänger:innen lag 2021 mit 
8,0 % etwas unter dem Wert von 2010 mit 8,3 % (EU-27  2021: 9,7 %).

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

8.1 Reales BIP pro Kopf

8.2 BIP-Wachstum pro Arbeitsstunde

8.3 Ziel: Menschenwürdige Arbeitsplätze

8.4 Inländischer Materialverbrauch insgesamt

8.5 Arbeitslosenquote

Erwerbstätigenquote

8.6 „NEET“ Junge Erwachsene weder erwerbstätig noch in  Ausbildung

Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger

8.7 Ziel: Keine Zwangs-/Kinderarbeit

8.8 Arbeitsunfälle: tödliche Verletzungen

8.9 Tourismuswertschöpfung am BIP

8.10 Ziel: Zugang zu Finanzinstitutionen

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich. 

Ziel 8  
Breitenwirksames, nachhaltiges Wirtschafts
wachstum, produktive Vollbeschäftigung, 
 menschenwürdige Arbeit
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Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Überblick über Datenlücken 
Generell ist Ziel 8 durch Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der Mikrozensus 
Arbeitskräfteerhebung sehr gut abgedeckt.

Auf nationaler Ebene wurde jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird durch 
zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Für das Unterziel 8.4 steht der Rohmaterialverbrauch aktuell nur bis zum Jahr 2018 zur Verfügung. Hier 
ist auch für die nächsten Jahre mit einer verzögerten Berechnung auszugehen. 

Die Bruttostundenverdienste werden mit der Verdienststrukturerhebung nur im Vierjahresrhythmus 
erhoben.

Bei der Betrachtung des Ziels eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums und einer menschenwürdi-
gen Arbeit liegt der europäische Schwerpunkt auf 
den Fortschritten, die bei der Förderung eines fort-
währenden Wirtschaftssystems, der Steigerung der 
Beschäftigungszahlen und der Schaffung menschen-
würdiger Beschäftigungsmöglichkeiten gemacht 
werden. Auch die Schaffung von Perspektiven für 
Jugendliche, etwa für jene, die sich nicht in Ausbil-
dung, Beschäftigung und Weiterbildung befinden, ist 
Teil dieses Ziels. 

Speziell für das wirtschaftlich orientierte Ziel 8 zei-
gen sich die Auswirkungen der COVID-19-Krise in der 
Entwicklung mehrerer Indikatoren wie dem Brutto-
inlandsprodukt oder der Arbeitslosenquote. 

Die Ziele zur Förderung produktiver Tätigkei-
ten und Schaffung menschenwürdiger Arbeits-
plätze, zur Abschaffung der Zwangsarbeit sowie 
zur Begünstigung des Zugangs zu Bank, Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungen für alle können 
als weitgehend erreicht angesehen werden.

Als wesentliche Maßzahl für die überwiegend markt-
wirtschaftliche Produktion dient das Bruttoinlands-
produkt (BIP). Im Sinne von Wohlstand ist das BIP 
insofern von Bedeutung, als sich davon die zur Ver-
teilung gelangenden Einkommen herleiten, die wie-
derum für die Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung 
stehen. Um eine Verzerrung des Produktionsvolu-
mens durch Preisänderungen auszuschließen, wird 
das BIP preisbereinigt („real“) betrachtet. Im Ver-
gleich zum COVID-19-Krisenjahr 2020, welches einen 
starken Rückgang von 6,9 % aufwies, wuchs das 

reale BIP pro Kopf 2021 um 4,2 %. Die Wirtschaft der 
EU-27 wuchs 2021 inflationsbereinigt und pro Kopf 
um 5,5 %. 

Die Kehrseite einer steigenden Wirtschaftsleis-
tung bildet der inländische Materialverbrauch ab, 
der laut der vorläufigen Berechnung von Eurostat 
für 2021 bei 19,1 t pro Kopf lag und damit deutlich 
höher war als der Durchschnitt der EU-27 mit 14,1 t 
pro Kopf (siehe auch Ziel 12). Werden Vorleistun-
gen berücksichtigt, erhöht sich der nationale Wert 
auf 25,5 t Rohmaterialverbrauch pro Kopf für 2018 
(letztverfügbares Jahr).

Ein Blick auf die Einkommensunterschiede der Brut-
tojahreseinkommen von unselbständig erwerbstä-
tigen, ganzjährig vollzeitbeschäftigten Frauen und 
Männern zeigt, dass die Differenzen seit 2010 von 
19,1 % auf 14,3 % für das Jahr 2019 deutlich rückläu-
fig sind.

Die Erwerbstätigenquote der 20 bis 64-Jährigen lag 
2010 bei 73,9 % und zeigte bis 2019 (76,8 %) einen 
ansteigenden Trend. Im COVID-19 Krisenjahr 2020 
gab es einen deutlichen Rückgang von 1,3 Prozent-
punkten auf 75,5 %, 2021 lag die Quote bei 75,6 %. 
Auch in der EU-27 kam es von 2019 (72,7 %) auf 
2020 (71,7 %) zu einer Reduktion der Erwerbstäti-
genquote, allerdings stieg diese 2021 deutlich an 
auf 73,1 %. Die Erwerbstätigenquote der EU-27 liegt 
über die gesamte betrachtete Zeitreihe unter jener 
von Österreich.

Die Arbeitslosenquote (laut ILO) der 15- bis 74-jäh-
rigen Erwerbspersonen lag 2010 bei 4,8 %, der nied-
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rigste Wert (4,5 %) wurde 2019 erreicht. Im COVID-
19- Krisenjahr stieg die Arbeitslosenquote auf 5,4 % 
an, im Jahr 2021 kam es zu einer weiteren Erhöhung 
auf 6,2%. Die Arbeitslosenquote liegt 2021 weiter-
hin unter jener der EU-27 mit 7,0 %. Die Arbeitslosen-
quote ist als der prozentuale Anteil der Arbeitslosen 
zwischen 15 und 74 Jahren an den Erwerbspersonen 
(Erwerbstätige + Arbeitslose) definiert. Eine Person 
gilt als erwerbstätig, wenn sie in der Referenzwo-
che mindestens eine Stunde gearbeitet oder wegen 
Urlaub, Krankheit usw. nicht gearbeitet hat, aber 
ansonsten einer Beschäftigung nachgeht (Kriterien 
der Internationalen Arbeitsorganisation ILO). 

Jugendliche (15 bis 24-Jährige), die weder erwerbs-
tätig noch in Aus oder Weiterbildung sind, werden 
als NEETs (Young people neither in employment 
nor education or training) bezeichnet. Die Zahl 
der NEETs in Österreich war im gesamten Zeitraum 
deutlich unter dem EU-Durchschnitt angesiedelt. Im 
Jahr 2010 lag der Anteil bei 7,4 %, er ging bis 2019 auf 
7,1 % geringfügig zurück. Im Krisenjahr 2020 wuchs 
der Anteil der NEETs auf 8,0 % an, mit einem weite-

ren Anstieg im Jahr 2021 auf 8,5 %. Im Durchschnitt 
der EU-27 gehörten 10,8 % (2021) der Jugendlichen 
zu den NEETs. 

Der Indikator zu den frühzeitigen Schul- und Aus-
bildungsabgänger:innen bezeichnet Personen zwi-
schen 18 und 24 Jahren, die nur die untere Sekun-
darstufe (Sekundarstufe I) absolviert haben – even-
tuell ohne diese erfolgreich abzuschließen – und 
an keiner Aus oder Weiterbildung teilnehmen. 2010 
waren in Österreich 8,3 % der jungen Erwachsenen 
frühzeitigen Schul und Ausbildungsabgänger:innen, 
der Wert ging bis 2021 (8,0 %) geringfügig zurück. 
Der Vergleichswert der EU-27 lag bei insgesamt 9,7 % 
für 2021.

Die Anzahl der Arbeitsunfälle zeigt einen klar abneh-
menden Trend, auf 100 000 Unfallversicherte kamen 
2010 noch 2 538 Arbeitsunfälle mit nicht tödlichen 
Verletzungen, der Wert ging auf 1 628 Fälle im Jahr 
2020 zurück. Die tödlichen Verletzungen durch 
Arbeitsunfälle sanken von 4 je 100 000 Unfallversi-
cherte im Jahr 2010 auf 2,2 Fälle im Jahr 2020.

Unterziele zu Ziel 8  
10 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationa-
len Gegebenheiten aufrecht zu erhalten (Unterziel 8.1) und eine höhere Produktivität durch Diversifizie-
rung, Modernisierung und Innovation zu erreichen (Unterziel 8.2). Es sollen entwicklungsorientierte Poli-
tiken gefördert werden, die produktive Tätigkeiten, menschenwürdige Arbeitsplätze, Unternehmertum, 
Kreativität und Innovation unterstützen (Unterziel 8.3). Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden 
und die Entkoppelung vom Wirtschaftswachstum erreicht werden (Unterziel 8.4). Bis 2030 soll die Voll-
beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle erreicht werden (Unterziel 8.5), und der Anteil jun-
ger Menschen, die ohne Ausbildung und Beschäftigung sind, erheblich verringert werden (Unterziel 8.6). 
Zwangsarbeit und Sklaverei sollen abgeschafft werden (Unterziel 8.7), die Arbeitsrechte sollen geschützt 
und eine sichere Arbeitsumgebung für alle soll erreicht werden (Unterziel 8.8). Unterziel 8.9 strebt einen 
nachhaltigen Tourismus an. Der Zugang zu Bank, Versicherungs und Finanzdienstleistungen für alle soll 
ebenfalls begünstigt werden (Unterziel 8.10).
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Alle Verkehrsindikatoren zeigten im COVID-19-Krisenjahr 2020 einen deutli-
chen Rückgang, der Güterverkehr übertraf jedoch bereits 2021 wieder das 
Vorkrisenniveau.

Von 2015 bis 2021 erhöhte sich die Transportleistung des Lkw-Verkehrs um 
25,7 %, jene der Schiene stieg um 4,8 % an.

Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen des Verkehrs stiegen von 
2020 auf 2021 (vorläufige Werte) deutlich an, liegen jedoch nach dem star-
ken Rückgang 2020 weiterhin unter dem Ausgangsjahr 2010.

Der Anteil der Beschäftigten in der Herstellung von Waren in der Spitzen-
technologie und mittleren Hochtechnologie wuchs von 4,6 % (2010) auf 
5,1 % (2021) an.

Die österreichische Forschungsquote stieg von 2010 (2,73 %) auf 2021 
(3,21 %) deutlich.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

9.1 Ganzjährig befahrbare Straßen

Transportleistung Lkw-Verkehr

Transportleistung Schiene

Personenverkehr Schiene

Energieverbrauch Verkehr

Treibhausgasemissionen Verkehr

9.2 Beschäftigtenanteil der Herstellung von Waren in der Spitzentechnologie 
und mittleren Hochtechnologie

9.3 Anteil KMUs an der gesamten Bruttowertschöpfung

9.4 CO2-Emissionen der Industrie je Brutto-Wertschöpfung

9.5 Bruttoinlandsausgaben für F&E (GERD) in Prozent des BIP 
( Forschungsquote)

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich. 

Ziel 9  
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
breitenwirksame, nachhaltige Industrialisierung 
fördern und Innovationen unterstützen
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Industrie, Innovation und Infrastruktur: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wurde jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird durch 
zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Für das Unterziel 9.1 zum Teilaspekt Güterverkehr auf der Straße stehen aufgrund einer Methodenum-
stellung Daten erst ab dem Jahr 2015 zur Verfügung.

Für das Unterziel (9.3) zum Zugang kleiner Unternehmen zu Finanzdienstleistungen stehen keine Daten 
zur Verfügung, hier wird aber insbesondere auf Entwicklungsländer abgezielt, eine Schließung der Daten-
lücke auf nationaler Ebene ist nicht zu erwarten.

Das Wissenschaftliche Personal (Unterziel 9.5) wird nur im Zweijahresrhythmus erhoben, sobald der Wert 
für 2021 verfügbar ist, ist auch eine Bewertung der Zeitreihe möglich.

Im EU-Kontext liegt der Fokus der Betrachtung nach-
haltiger Aspekte von Infrastruktur, Industrialisierung 
und Innovation auf der Förderung eines energieef-
fizienten, emissionsarmen Verkehrssystems, einer 
wettbewerbsfähigen, effizienten Industrie sowie 
auf den Fortschritten, die beim Ausbau der F&E und 
Innovationstätigkeit gemacht werden. 

Verkehr und Mobilität sind wichtige Grundvoraus-
setzungen für soziale Interaktionen und wirtschaft-
liche Aktivitäten innerhalb einer Gesellschaft. Das 
grundsätzliche Ziel, dass der ländlichen Bevölke-
rung eine ganzjährig befahrbare Straße im Umkreis 
von 2 km ihrer Wohnumgebung zu Verfügung steht, 
kann als weitgehend erfüllt angesehen werden. 

Das Konzept der nachhaltigen Mobilität zielt u. a. 
darauf ab, den Verbrauch fossiler Energie und damit 
die CO2-Emissionen des Verkehrssektors absolut zu 
senken. Der Transport von Gütern auf der Straße 
wird aus ökologischer Perspektive als negativ gese-
hen, angestrebt wird u. a. eine soweit mögliche Ver-
lagerung des Transports auf die Schiene. Alle Ver-
kehrsindikatoren zeigten im COVID-19-Krisenjahr 
2020 einen deutlichen Rückgang, der Güterverkehr 
übertraf jedoch bereits 2021 wieder deutlich das 
Vorkrisenniveau.

Der Indikator zur Transportleistung des Lkw-Ver-
kehrs zeigt den Straßengüterverkehr in Österreich. 
Dargestellt wird das Transportaufkommen ver-
knüpft mit der Wegstrecke (in Tonnenkilometern 
tkm), auf österreichischem Territorium. Durch einen 
Zeitreihenbruch stehen Daten ab 2015 zur Verfü-

gung, durch die kurze Zeitreihe entfällt die Trend-
bewertung. Seit 2015 wuchs die Transportleistung 
des Lkw-Verkehrs deutlich an, von 45,2 Mrd. tkm auf 
zuletzt 56,8 Mrd. tkm (2020: 52,5 Mrd. tkm), das ent-
spricht einer Steigerung von 25,7 %. Im selben Zeit-
raum 2015–2021 stieg die Transportleistung auf der 
Schiene um 4,8% und lag 2021 bei 21,8 Mrd. tkm. Der 
Personenverkehr auf der Schiene stieg von 2010 bis 
2019 kontinuierlich an, um im Krisenjahr 2020 einen 
sehr starken Einbruch von beinahe 40 % zu erleiden, 
welcher 2021 (+14 %) nur zu einem Teil wieder ausge-
glichen wurde. Über die gesamte Zeitreihe 2010 bis 
2021 kam es dadurch zu einem Rückgang des Perso-
nenverkehrs auf der Schiene von 9,6 %.

Verkehr wird in der Energiebilanz sowie in der Treib-
hausgasbilanz „funktional“ als eigener Sektor darge-
stellt, die jeweiligen Verbräuche (z. B. Benzin, Diesel) 
werden also nicht den eigentlichen Verursachern 
(beispielsweise Haushalte oder Industriesektoren) 
zugeordnet. Der Energetische Endverbrauch des 
Verkehrs stieg mit +11 % von 2010 auf 2019 deutlich 
an, hatte jedoch im COVID-19-Krisenjahr einen star-
ken Einbruch von 18 %, der 2021 nicht komplett aus-
geglichen wurde. Über die gesamte Zeitreihe 2010 
bis 2021 kam es zu einem Rückgang des Energiever-
brauchs von 5,2 %. Der Endverbrauch deckt dabei 
den Energieverbrauch von Eisenbahn, Straßenver-
kehr, Transport in Rohrfernleitungen, Schifffahrt 
sowie den Flugverkehr ab. Auch die Treibhausgas-
emissionen des Verkehrs (+8,1 % bis 2019) nahmen 
durch den starken Rückgang in der COVID-19-Krise 
über den gesamten Zeitraum 2010 bis 2021 um 2,7 % 
(vorläufiger Wert) ab.
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Die Wertschöpfung der Herstellung von Waren in 
der Spitzentechnologie und mittleren Hochtech-
nologie erreichte 2021 einen Anteil von 8,6 % an 
der Wertschöpfung insgesamt, der Wert für 2010 
lag bei 7,9 %. Ein Blick auf die Beschäftigten in der 
Herstellung von Waren in der Spitzentechnolo-
gie und mittleren Hochtechnologie zeigt ebenfalls 
eine Zunahme, der Anteil stieg von 4,6 % für 2010 auf 
5,1 % für 2021. 

Für die Betrachtung von Nachhaltigkeitsaspek-
ten in der Industrie wird ein effizienterer Ressour-
ceneinsatz unter vermehrter Nutzung sauberer und 
umweltfreundlicher Technologien und Industrie-
prozesse genannt. Ein Effizienzindikator dafür sind 
die CO2-Emissionen der Industrie je Bruttowert-
schöpfung. Während 2010 noch 243,6 Tonnen (t) CO2 
je Mio. Euro Bruttowertschöpfung emittiert wurden, 
sanken die Emissionen bis 2020 auf 209,3 t je Mio. 
Euro.

Stärkere Investitionen in Forschung und Entwick-
lung sollen dazu beitragen, das Wachstum der Wirt-
schaft intelligent zu gestalten. In den vergangenen 
zwei Jahrzehnten stiegen die heimischen Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung an: 2010 betrug die 
Forschungsquote noch 2,73 %, 2020 erreichte sie 
den Höchstwert von 3,22 % und stagnierte 2021 mit 
3,21 % auf diesem Niveau. Die Forschungsquote hat 
damit den dritthöchsten Wert innerhalb der EU-27 
nach Schweden und Belgien, die EU-27 erreicht ins-
gesamt 2,31 %. 

Das gesamte wissenschaftliche Personal im Bereich 
von Forschung und Entwicklung (F&E) belief sich im 
Jahr 2019 (letztverfügbares Jahr) auf 5 947 Personen 
(in Vollzeitäquivalenten) pro Million Einwohner:in-
nen (2011: 4 424 Personen).

Unterziele zu Ziel 9  
5 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstands-
fähige Infrastruktur aufzubauen (Unterziel 9.1) sowie eine breitenwirksame und nachhaltige Industria-
lisierung zu fördern (Unterziel 9.2). Der Zugang kleinerer Industrie und anderer Unternehmen zu Finanz-
dienstleistungen sollen insbesondere in Entwicklungsländern gefördert werden (Unterziel 9.3). Bis 2030 
sollen die Infrastruktur modernisiert und die Industrien nachhaltiger gemacht werden, mit effiziente-
rem Ressourceneinsatz und der vermehrten Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien 
(Unterziel 9.4). Zudem soll die wissenschaftliche Forschung verbessert werden sowie die technologi-
schen Kapazitäten der Industriesektoren durch die Förderung von Innovationen und die Erhöhung der 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung ausgebaut werden (Unterziel 9.5).
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 ■ 2020 lagen die Einkommen des 1. Einkommensquartils der Nettojahresein-
kommen unselbständig Beschäftigter um 5 % über dem Ausgangswert von 
2010.

 ■ Der Indikator S80/S20 Einkommensquintilsverhältnis auf Haushaltsebene 
zeigt, dass 2021 die sekundären Einkommen des höchsten Einkommens-
fünftels 4 Mal so hoch wie jene des niedrigsten waren.

 ■ In der EU-27 lag das Verhältnis bei 1 zu 5.

 ■ Von 2020 (13,9 %) auf 2021 (14,7 %) stieg die Armutsgefährdung (60 % des 
Medians) um 0,8 %-Punkte an und lag mit 14,7 % genau auf dem Ausgangs-
wert von 2010. Die Armutsgefährdung (70 % des Medians) zeigt von 2010 
(22,1 %) auf 2021 (21,6 %) einen leichten Rückgang.

 ■ Die Lohnquote stieg von 66,7 % (2010) auf 68,5 % (2021) an.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

10.1 Inflationsbereinigte Entwicklung der Netto-Jahreseinkommen,  
1. EK-Quartil

Einkommensquintilsverhältnis S80/S20 Netto-Jahreshaushalts-EK

10.2 Armutsgefährdung (50 % des Medians)

Armutsgefährdung (60 % des Medians)

Armutsgefährdung (70 % des Medians)

10.3 Ziel: Chancengleichheit gewähren

10.4 Lohnquote

10.5 Notleidende/uneinbringliche Forderungen in Relation zur Summe  
aller Kredite

10.6 Ziel:  Mitsprache der Entwicklungsländer in globalen Wirtschafts- und  
Finanzinstitutionen erhöhen

10.7 Ziel: Geordnete, sichere Migration und Mobilität

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( ); = Anfangsjahr entspricht Endjahr;  
 :  keine Trend bewertung möglich;  Datenlücke. 

Ziel 10  
Ungleichheit in und zwischen Ländern  
verringern
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Weniger Ungleichheiten: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wurde beinahe jedes inhaltliche Unterziel entweder weitgehend erreicht oder wird 
durch zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Für das Unterziel zur Diskriminierung 10.3 stehen allerdings gar keine Daten zur Verfügung. Dabei han-
delt es sich um Personen, die sich in den vorangegangenen 12 Monaten wegen eines nach den internatio-
nalen Menschenrechtsnormen verbotenen Diskriminierungsgrunds persönlich diskriminiert oder beläs-
tigt gefühlt hatten. Ob in nächster Zeit diese Datenlücke geschlossen werden kann, ist noch unklar. Eine 
2022 durchgeführte Erhebung bei Migrant:innen könnte zumindest über diese Teilgruppe Informationen 
bereitstellen.

Das vorliegende Ziel beabsichtigt die Verringerung 
von Ungleichheit in und zwischen Ländern. Drei 
der auf UN-Ebene vorgeschlagenen Indikatoren fal-
len auf UN-Ebene an bzw. zielen vorrangig auf Ent-
wicklungsländer ab, dies betrifft beispielsweise die 
Unterziele 10.6 und 10.a. Auf nationaler Ebene sind 
Indikatoren angeführt, die eine Betrachtung von Ein-
kommensverteilungen auch in Hinblick auf Armuts-
gefährdung ermöglichen. Ein Unterziel konzentriert 
sich auf die Indikatoren zur Stabilität des Finanzsek-
tors (Financial Soundness Indicators).

Wesentliche Datenlücken ergeben sich für das 
Unterziel 10.3, welches auf die Gewährleistung von 
Chancengleichheiten bzw. die Abschaffung von Dis-
kriminierung abzielt sowie für Unterziel 10.7, wel-
ches eine geordnete und sichere Mobilität und Mig-
ration anspricht.

Eine objektive Beschreibung der Einkommensver-
teilung erfordert eine Betrachtung von Einkommen 
vor und nach staatlichen (aber auch privaten) Trans-
fers. Die Entwicklung der hohen und niedrigen preis-
bereinigten Nettojahreseinkommen der unselbstän-
dig Beschäftigten bezieht sich auf die primäre Vertei-
lung der Einkommen (unselbständig Erwerbstätiger) 
auf Basis von Lohnsteuerdaten auf Personenebene. 
Der Indikator S80/S20 zeigt das Verhältnis des obers-
ten zum untersten Einkommensfünftel der verfügba-
ren Netto-Jahreshaushaltseinkommen. Dieser Indi-
kator gibt Aufschluss über die sekundäre (also die 
staatlichen Umverteilungsmaßnahmen berücksich-
tigende) Verteilung auf Basis von Haushaltsdaten. 

Betrachtet man die inflationsbereinigte Entwick-
lung der hohen und niedrigen Nettojahreseinkom-

men der unselbständig Beschäftigten, so zeigt 
sich für das 1. Einkommensquartil vor allem in den 
Jahren 2011 bis 2015 ein deutlicher Rückgang, der 
etwas stärker ausfiel als für die oberen Einkommen. 
In den letzten Jahren stiegen die Einkommen des 1. 
Netto-Einkommensquartils jedoch wieder und lagen 
2020 rund 5 % über dem Ausgangswert von 2010. 
Die oberen Einkommen lagen 2020 rund 3 % über 
dem Ausgangswert 2010 und stiegen damit etwas 
schwächer als das 1. Quartil. Anzumerken ist, dass 
die Darstellungsweise aggregierter Jahreseinkom-
men dazu führt, dass sich Struktureffekte wie stei-
gende Erwerbstätigkeit oder Teilzeitquoten, aber 
auch der Eintritt billiger Arbeitskräfte in den Arbeits-
markt insbesondere in den unteren Einkommens-
gruppen abbilden. Durch Quartile fallen jeweils 25 % 
der Daten in vier durch die Quartilsgrenzen (1. Quar-
til, Median und 3. Quartil) bestimmte Gruppen. Das 
erste Einkommensquartil gibt somit jene Grenze an, 
unter der die Einkommen von 25 % der unselbstän-
dig Beschäftigten liegen, das oberste Einkommens-
quartil jene Grenze, unter der 75 % der Einkommen 
liegen.

Der Indikator S80/S20 Einkommensquintilsverhält-
nis vergleicht den Einkommensanteil der „reichs-
ten“ 20 % (oberstes Einkommensfünftel/-quintil) mit 
jenem der „ärmsten“ 20 % (unterstes Einkommens-
fünftel) nach dem äquivalisierten verfügbaren Netto-
Haushaltseinkommen (inkl. monetärer Sozialtrans-
fers, aber ohne Sachtransfers). Je stärker der Quoti-
ent von 1 abweicht, desto ungleicher sind die Haus-
haltseinkommen zwischen diesen beiden Bevöl-
kerungsgruppen verteilt. Zwischen 2010 und 2021 
lässt sich keine Öffnung der Einkommensschere aus 
den Daten ablesen. 2021 waren die sekundären Ein-

https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/personen-und-haushaltserhebungen/fra-immigrants-and-descendants-of-immigrants-survey
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kommen des höchsten Einkommensfünftels 4 Mal 
so hoch, wie jene des niedrigsten. Dieser Wert ging 
seit Beginn der Beobachtungsreihe 2010 etwas 
zurück, 2010 lag er bei 4,3. Im Durchschnitt hatte die 
EU-Bevölkerung im obersten Fünftel rund fünfmal 
mehr Einkommen, als jene im untersten. Österreich 
befand sich 2021 mit einem Verhältnis von 4,0 deut-
lich unter dem Wert der EU-27 von 5,0.

In Ziel 1 stellt die Armutsgefährdung (definiert als 
Haushaltseinkommen unter 60 % des Medians) als 
einkommensbasiertes Gefährdungsmaß einen wich-
tigen Zeiger für Armut dar. Die Armutsgefährdung 
lag 2010 bei 14,7 %, ging danach geringfügig zurück 
(Tiefstwert 2019: 13,3 %), um 2021 wieder auf 14,7 % 
anzusteigen. Im aktuellen Ziel werden den interna-
tionalen Diskussionen folgend, neben der Armuts-
gefährdung mit einem Haushaltseinkommen unter 
60 % des Medians weitere Definitionen (unter 50 % 
bzw. unter 70 % des Medians) betrachtet. Die Gruppe 
der Personen mit einem Haushaltseinkommen 
unter 50 % des Medians erreicht im Jahr 2021 mit 
9,1 % ebenfalls wieder den Ausgangswert von 2010. 
Die Werte für ein Haushaltseinkommen unter 70 % 
des Medians gingen im gleichen Zeitraum etwas 

zurück mit 22,1 % für 2010 und 21,6   % für 2021. Die 
geringen Unterschiede zwischen 2010 und 2021 soll-
ten auf Grund der jährlichen Schwankungsbreiten 
durch die Stichprobenerhebung nicht überinterpre-
tiert werden.

Die Lohnquote, welche die Löhne und Gehälter auf 
das Bruttoinlandsprodukt bezieht, lag 2021 bei 
einem Anteilswert von 68,5 %, für 2010 betrug sie 
66,7 %. Den höchsten Wert in der betrachteten Zeit-
reihe erreichte die Lohnquote 2019 mit 69,6 %.

Zur Stabilität und Kontrolle des Finanzsektors wurde 
seitens des Internationalen Währungsfonds ein Indi-
katorenset entwickelt (Financial Soundness Indica-
tors) welches von der Österreichischen Nationalbank 
seit 2011 für Österreich erstellt wird. Das Set hat das 
Ziel, die Aufsicht von Finanzsystemen zu stärken, die 
Transparenz zu erhöhen und Stärken und Schwä-
chen von Finanzsystemen festzustellen. Ein Indika-
tor daraus betrifft notleidende und uneinbringliche 
Forderungen in Relation zur Summe aller Kredite. 
Der Anteil der notleidenden und uneinbringlichen 
Forderungen ging von 2,7 % (2011) auf 1,5 % im Jahr 
2021 zurück.

Unterziele zu Ziel 10  
7 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung zu erreichen (Unterziel 10.1), alle Menschen zu Selbst-
bestimmung zu befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion zu fördern (Unterziel 
10.2) sowie Chancengleichheit zu gewährleisten durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politi-
ken und Praktiken und durch die Förderung geeigneter Maßnahmen (Unterziel 10.3). Bis 2030 sollen poli-
tische Maßnahmen zur Erzielung größerer Gleichheit umgesetzt werden (Unterziel 10.4), dabei soll die 
Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen verbessert werden (Unter-
ziel 10.5), eine bessere Vertretung und Mitsprache der Entwicklungsländer bei der Entscheidungsfindung 
in den globalen internationalen Wirtschafts und Finanzinstitutionen soll sichergestellt werden (Unterziel 
10.6), zudem soll eine geordnete, sichere Migration und Mobilität von Menschen erleichtert werden, u. a. 
durch eine planvolle und gut gesteuerte Migrationspolitik (Unterziel 10.7). 
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2021 lebten 1,9 % der österreichischen Gesamtbevölkerung in Wohnungen 
mit einem sehr schlechten Wohnstandard (2010  3,5 %).

Der Anteil der Personen mit Wohnkostenüberlastung reduzierte sich von 
6,5 % (2010) auf 6,1 % (2021) etwas (EU-27  2021  8,3 %).

Die Flächeninanspruchnahme für Bau, Verkehrs- und Freizeit /Abbauflä-
chen nahm von 2010 auf 2021 um 10,6 % zu. Die versiegelten Flächen stie-
gen im selben Zeitraum um 10,1 % an.

Die nationale Sammelquote der Siedlungsabfälle beträgt 100 %.

Von 2010 bis 2021 nahm die bevölkerungsgewichtete Exposition durch 
PM2,5 in den 6 größten Städten von 20,2 μg/m³ auf 11,0 μg/m³ deutlich ab 
und erreichte den niedrigsten Wert der Zeitreihe.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

11.1 Sehr schlechter Wohnstandard

Wohnkostenüberbelastung

11.2 Erreichbarkeit öffentl. Verkehrsmittel

11.3 Flächeninanspruchnahme insgesamt

Flächeninanspruchnahme je Einwohner:in

Versiegelte Fläche

Agenda-21-Prozesse – Gemeinden

11.4 Staatliche Ausgaben für das Kultur- und Naturerbe 

11.5 Todesfälle durch Katastrophen

11.6 Siedlungsabfälle insgesamt

Sammelquote Siedlungsabfall

PM2,5-Belastung (bevölkerungsgew.)

PM10-Belastung (bevölkerungsgew.)

11.7 Zugang zu Grünflächen in Wien

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich;  Zeitreihenbruch. 

Ziel 11  
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
 widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
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Nachhaltige Städte und Gemeinden: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wird jedes inhaltliche Unterziel durch zumindest einen Indikator gemessen. Aller-
dings stehen für das Ziel mehrere Indikatoren nur für vereinzelte Jahre zur Verfügung. Dies betrifft bei-
spielsweise Daten zum Zugang zu öffentlichem Verkehr (Unterziel 11.2) oder zu öffentlich zugänglichen 
Grünflächen (11.7). Zu ersterem laufen diverse Diskussionen bezüglich der Auswertung von Geoinfor-
mationssystemdaten (GIS-Daten). Zu letzterem sind nur Daten aus Wien für 2015 vorhanden, auch hier 
könnten bei ausreichender Finanzierung GIS-Daten für die Schließung von Datenlücken herangezogen 
werden.

Datenlücken ergeben sich auch für die Messung von Katastrophenschäden (Unterziel 11.5) sowie von 
Katastrophen zugeschriebenen Schäden an kritischen Infrastrukturen. Hier kann (analog Ziel 1) auf das 
„Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030“ hingewiesen werden, im Rahmen dessen auf 
UN-Ebene an der Entwicklung geeigneter Indikatoren zur Messung der Katastrophenschäden gearbeitet. 
Allerdings ist derzeit noch unklar, wieweit zukünftig Indikatoren für Österreich erhoben werden können.

Um Städte und Siedlungen nachhaltig zu gestalten, 
sind einerseits Faktoren, die die Lebensqualität der 
Bewohner:innen direkt betreffen zu beachten, wie 
Wohnkosten, die Erreichbarkeit öffentlicher Lebens-
mittel oder die Feinstaubbelastung. Andererseits ist 
die Abschwächung von ökologischen Auswirkungen 
wesentlich, wie bei der Flächeninanspruchnahme 
oder dem Aufkommen von Siedlungsabfällen. 

Von sehr schlechtem Wohnstandard wird gespro-
chen, wenn zwei der folgenden vier Merkmale 
zutreffen: (1) kein Badezimmer in der Wohnung (2) 
keine Toilette in der Wohnung (3) Probleme durch 
feuchte Wände oder Fußböden, Fäulnis in Fenster-
rahmen oder Fußböden, undichtes Dach (4) Prob-
leme durch dunkle Räume. 2021 lebten 1,9 % der 
österreichischen Gesamtbevölkerung in Wohnun-
gen mit einem sehr schlechten Wohnstandard. Der 
Anteil liegt generell auf niedrigem Niveau und sank 
seit 2010 (3,5 %) deutlich. Schwankungen dieser Grö-
ßenordnung können jedoch auch auf Stichprobenef-
fekte zurückzuführen sein, der längerfristige Trend 
zeigt sich aber eindeutig abnehmend.

Der Indikator Wohnkostenüberbelastung beschreibt 
den Anteil der Bevölkerung, deren Wohnungsauf-
wand 40 % des Haushaltseinkommens übersteigt. Als 
Wohnungsaufwand zählen dabei alle Ausgaben für 
Miete, Betriebskosten, Heizung, Energie etc., wobei 
Wohn- und Mietbeihilfen sowohl vom Wohnungs-
aufwand wie auch dem Haushaltseinkommen abge-
zogen werden. Der Anteil der Personen mit Wohn-

kostenüberlastung erhöhte sich von 2010 (6,5 %) auf 
2019 (7,0 %) ganz leicht, im Jahr 2020 (6,3 %) und 2021 
(6,1 %) ging er wieder etwas zurück. In der EU-27 liegt 
der Anteil der Personen mit Wohnkostenüberbelas-
tung 2021 bei 8,3 %. Auch bei dieser Trendbetrach-
tung mit den geringen jährlichen Schwankungen ist 
auf Stichprobeneffekte hinzuweisen.

Nach Daten aus dem Jahr 2012 haben knapp 80 % der 
Bevölkerung eine leichte oder sehr leichte Erreich-
barkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Indi-
kator sagt allerdings nichts über die Intervalle aus, 
die diese Verkehrsmittel dann anbieten oder über 
die Häufigkeit der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mitteln. Diese ist zumeist in Städten und Siedlungen 
höher als in ländlichen Gebieten: In dicht besiedel-
ten Gebieten verwenden laut Daten des Mikrozen-
sus Umwelt für 2019 39,6 % der Befragten täglich die 
öffentlichen Verkehrsmittel (20,6 % mehrmals pro 
Woche), während in niedrig besiedelten Gebieten 
nur 5,1 % der täglichen Fahrten damit bewältigt wer-
den (6,1 % mehrmals pro Woche).

Die Flächeninanspruchnahme bildet die Entwick-
lung von Flächennutzungen für Bau-, Verkehrs und 
sonstige Zwecke (Freizeit- und Abbauflächen) ab. 
Die Flächennutzung stieg von 2010 auf 2020 um 
10,6 % an, insgesamt bedeutet dies eine Zunahme 
von 552 km² für den gesamten Zeitraum. 2020 wur-
den 5 768 km² der österreichischen Bundesfläche 
für Bau-, Verkehrs und sonstige Zwecke genutzt. Die 
österreichische Bevölkerung nahm im selben Zeit-

https://unece.org/sendai-framework
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raum um 6,6 % zu, dementsprechend entwickelte 
sich die Flächeninanspruchnahme pro Kopf etwas 
langsamer und stieg von 2010 bis 2020 um 3,7 % an. 

Ein gravierendes Umweltproblem stellt dabei die 
voranschreitende Bodenversiegelung dar, d. h. die 
Abdeckung des Bodens durch wasserundurchläs-
sige Schichten (z. B. Asphalt). Die versiegelte Flä-
che erhöhte sich von 2010 bis 2020 um 10,1 %, der 
Gesamtversiegelungsgrad der Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen in Österreich betrug 2020 rund 41 % 
(siehe auch Ziel 15).

Ein Unterziel befasst sich mit dem Schutz und der 
Wahrung des Weltkultur und Weltnaturerbes. Die 
staatlichen Ausgaben für das Kultur- und Natur-
erbe lagen 2010 bei 82 Euro je Einwohner:in und stie-
gen bis 2020 etwas an auf 86 Euro je Einwohner:in.

Der Indikator zu den Todesfällen durch Katastro-
phen zeigte in den letzten Jahren einen Rückgang 
von 0,8 (altersstandardisierte Rate per 100 000 Ein-
wohner:innen) auf 0,5 im Jahr 2020 (siehe auch 
Ziele 1 und 13). Hier ist wie erwähnt zu berücksich-
tigen, dass der Wert generell in einem sehr niedri-
gen Bereich angesiedelt ist und geringe jährliche 
Schwankungen nicht überbewertet werden sollten.

Die Siedlungsabfälle beziehen ab 2020 auch Abfälle 
aus anderen Quellen (z. B. Gewerbe und Industrie) 
mit ein, sofern diese Abfälle in ihrer Art und Zusam-
mensetzung den Abfällen aus Haushalten ähnlich 
sind, deshalb ist kein Vergleich mit den Vorjahren 
möglich. 2020 lag das nach neuer Methodik berech-
nete Aufkommen bei 834 Kilogramm pro Kopf. Eben-
falls enthalten sind biogene Abfälle aus dem Grün-
flächenbereich, Küchen- und Kantinenabfälle sowie 
Straßenkehricht. Die Sammelquote der Siedlungs-
abfälle in Österreich beträgt 100 %.

Gerade in Städten und Siedlungen ist eine Betrach-
tung der Belastung der Bevölkerung durch soge-
nannten Feinstaub wesentlich. Dieser bezieht sich 
auf Staubpartikel in inhalierbarer Größe, welche 
sowohl bei kurzfristiger als auch langfristiger Auf-
nahme eine Gesundheitsgefährdung darstellen. 
Unterschieden wird hier nach der Partikelgröße in 
die Belastung durch PM2,5 und PM10. Der Indikator 
zur bevölkerungsgewichteten Exposition durch 
PM2,5 in den sechs größten Städten zeigt, dass von 
2010 bis 2021 die Belastung von 20,2 μg/m³ auf 
11,0 μg/m³ deutlich abgenommen hat. Die jährli-
chen Veränderungen werden dabei stark durch die 
unterschiedlichen meteorologischen Bedingungen 
bestimmt. Die PM10 Exposition zeigt ebenfalls einen 
klar abnehmenden Trend, von 27,4 μg/m³ für 2010 
auf 16,4 μg/m³ für 2021.

Unterziele zu Ziel 11  
7 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem 
Wohnraum sicherzustellen (Unterziel 11.1), sowie den Zugang zu bezahlbaren, nachhaltigen Verkehrs-
systemen für alle zu ermöglichen (Unterziel 11.2). Bis 2030 soll die Verstädterung inklusiver und nachhal-
tiger gestaltet werden (Unterziel 11.3), die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur 
und Weltnaturerbes sollen verstärkt werden (Unterziel 11.4). Die Zahl der durch Katastrophen bedingten 
Todesfälle und die davon betroffenen Menschen sollen deutlich reduziert werden (Unterziel 11.5), wei-
ters sollen die von den Städten ausgehenden Umweltbelastungen sinken (Unterziel 11.6). Außerdem soll 
der Zugang zu sicheren, inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleistet sein (Unterziel 
11.7).
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Der Produktionswert der umweltorientierten Produktion und Dienstleis-
tungen stieg von 31,7 Mrd. Euro (2010) auf 41,5 Mrd. Euro (2020) klar an.

Der inländische Materialverbrauch wuchs im Zeitraum 2010 bis 2020 um 6 % 
auf 19,2 t pro Kopf an, berücksichtigt allerdings keine Vorleistungen (EU-27: 
14,1 t pro Kopf). 

Inklusive aller im In- und Ausland genutzten Materialien, wurden 2018 25,5 t 
Rohmaterial pro Kopf verbraucht (EU-27: 14,5 t pro Kopf).

Das Aufkommen von gefährlichen Abfällen pro Einwohner:in sank von 2010 
auf 2020 um 18,2 %. Die Recyclingrate von Abfällen ohne Aushubmaterial 
lag 2020 bei 63 % (EU-27: 53 % für 2020).

2019 gab es mehr als doppelt so viele Betriebe mit Umweltzeichenlizenz 
wie 2010.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

12.1 Umweltproduktionswert insgesamt

12.2 Rohmaterialverbrauch (RMC) insgesamt

Inländischer Materialverbrauch insgesamt

Inländischer Materialverbrauch pro Kopf

12.3 Ziel: Verringerung von Nahrungsmittelverlusten

12.4 Aufkommen gefährlicher Abfälle

12.5 Recyclingrate von Abfällen ohne Aushubmaterialien

 12.6 Organisation mit EMAS

Betriebe mit Umweltzeichenlizenz

12.7 Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung

12.8 Ziel: Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung für alle Menschen

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich;  Datenlücke. 

Ziel 12  
Nachhaltige Konsum und Produktionsmuster  
sicherstellen
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Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene werden die meisten inhaltlichen Unterziele durch zumindest einen Indikator mit 
vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Gar nicht gemessen werden können Unterziel 12.3 zur Lebensmittelverschwendung und Nahrungsmit-
telverlusten und Unterziel 12.8 zur Bildung über nachhaltige Entwicklung (analog Ziel 4). Hier ist auch in 
nächster Zeit nicht von einer Schließung der Datenlücken auszugehen. 

Für das Unterziel 12.2 steht (analog Ziel 8) der Rohmaterialverbrauch aktuell nur bis zum Jahr 2018 zur 
Verfügung. Hier ist auch für die nächsten Jahre mit einer verzögerten Berechnung auszugehen. 

Das Aufkommen gefährlicher Abfälle ist nur im Zweijahresrhythmus vorhanden.

Bei der Überwachung von SDG 12 im EU-Kontext 
liegt der Schwerpunkt auf den Fortschritten, die bei 
der Verringerung des Materialverbrauchs und der 
Bewältigung der Abfallentsorgung gemacht wurden. 
Zudem sind hier umweltfreundliche Produktions-
prozesse und nachhaltige Verfahren wesentlich.

Eine wesentliche Datenlücke tritt für Ziel 12.3, der 
Messung der Nahrungsmittelverschwendung, auf. 
Der „Global food loss index“ soll die Nahrungsmit-
telverluste entlang der Produktions- und Lieferkette 
sowie im Haushalt messen, der Indikator ist derzeit 
aus offiziellen nationalen Statistikquellen nicht ver-
fügbar. Auch die Sicherstellung eines Bewusstseins 
für nachhaltige Entwicklung bei allen Menschen 
(Ziel 12.8) ist derzeit nicht messbar.

Bei der Betrachtung von Aspekten der nachhaltigen 
Konsum- und Produktionsmuster wird ein Indikator 
zum Umweltproduktionswert aus der „umweltori-
entierten Produktion und Dienstleistung – Environ-
mental Goods and Services Sector (EGSS)“ herange-
zogen. Er umfasst den Produktionswert von Gütern, 
Technologien und Dienstleistungen zur Reduk-
tion oder Beseitigung von klassischen Umweltpro-
blemen wie Luft- oder Wasserverunreinigung und 
zur Schonung natürlicher Ressourcen wie Erdgas 
oder Holz. Der Umweltproduktionswert stieg von 
31,7 Mrd. Euro (2010) auf 41,5 Mrd. Euro im Jahr 2020 
deutlich an.

Der inländische Materialverbrauch stieg im Zeit-
raum 2010 bis 2020 (vorläufige Schätzung von Euro-
stat) um 10 Mio. Tonnen (t) an und betrug 2020 rund 
171 Mio. t. Der inländische Materialverbrauch zeigt 

die Entwicklung der vier wichtigen Ressourcen-
ströme Biomasse, metallische Erze, nichtmetalli-
sche Minerale und fossile Energieträger. Er wird defi-
niert als die jährliche Menge an Rohstoffen, die im 
Inland gewonnen wird, zuzüglich aller physischen 
Einfuhren und abzüglich aller physischen Ausfuh-
ren, allerdings sind keine Vorleistungen enthalten. 
Für die Beurteilung von Umweltindikatoren wie dem 
Materialverbrauch ist nicht nur die Entwicklung, 
sondern auch das Niveau, also die absolute Höhe 
des Verbrauchs wesentlich. Der inländische Materi-
alverbrauch pro Kopf lag laut den vorläufigen Wer-
ten von Eurostat für 2021 bei 19,1 t pro Kopf und war 
damit deutlich höher als der Durchschnitt der EU-27 
mit 14,1 t pro Kopf (siehe auch Ziel 8).

Hochindustrialisierte Länder wie Österreich spe-
zialisieren sich international eher auf die Produk-
tion im höher verarbeitenden Bereich, dementspre-
chend werden die materialintensiven Produktions-
schritte zunehmend in andere Länder ausgelagert. 
Der Indikator zum Rohmaterialverbrauch berück-
sichtigt im Gegensatz zum inländischen Materialver-
brauch diese materiellen Vorleistungen der Importe 
und Exporte und erfasst damit auch Auslagerungsef-
fekte, Daten stehen allerdings aktuell auf nationaler 
Ebene nur bis 2018 zur Verfügung. Der Rohmaterial-
verbrauch, auch als materieller Fußabdruck bezeich-
net, liegt in Österreich, wie in anderen Importlän-
dern, deutlich über dem inländischen Materialver-
brauch. Werden alle genutzten Materialien berück-
sichtigt, erhöht sich der Materialverbrauch 2018 von 
19,1 t pro Kopf (inländischer Materialverbrauch) auf 
25,5 t Rohmaterialverbrauch pro Kopf und Jahr. Der 
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Vergleichswert der EU-27 lag bei 14,5 t pro Kopf für 
2018.

Das Aufkommen von gefährlichen Abfällen redu-
zierte sich von 2010 (176 kg pro Kopf) auf 2020 (144 kg 
pro Kopf) um 18,2 %. Die in Unterziel 11.6 ausgewie-
sene Sammelquote von Siedlungsabfällen liegt bei 
100 %. Die hier gezeigte Recyclingrate von Abfäl-
len ohne Aushubmaterialien lag laut Eurostat 2020 
bei 63 %, der Anteil steigerte sich damit seit 2010 
(60 %) etwas. Die Daten zeigen zudem über die Jahre 
schwankende Werte (2017: 66 %). Recycelter Abfall 
ist dabei behandelter Abfall, der zur Wiederverwer-
tung geschickt und nicht zur energetischen Verwer-
tung und Verfüllung verwendet wurde. Der Indika-
tor beinhaltet sowohl gefährliche als auch unge-
fährliche Abfälle aus allen Wirtschaftssektoren und 
von Haushalten, inklusive Abfall aus Abfallbehand-

lung (Abfall zweiten Grades) aber – aus Gründen der 
internationalen Vergleichbarkeit – nicht die minera-
lischen Abfälle aus dem Bergbausektor.

Die Anzahl der Organisationen mit EMAS Registrie-
rung (Eco-Management and Audit Scheme) lag 2021 
mit 271 Fällen etwas über 2010 mit 255 Fällen. Die 
Anzahl der Standorte mit EMAS-Registrierung stieg 
von 2010 (647 Fälle) auf 2021 (1 275 Fälle) deutlich an.

Die Betriebe mit Umweltzeichenlizenz haben sich 
von 2010 (479 Betriebe) bis 2021 (1 270 Betriebe) 
beinahe verdreifacht. Die Produkte und Dienst-
leistungen mit Umweltzeichenlizenz haben sich 
von 2010 (1 293 Produkte und Dienstleistungen) bis 
2021 (4 732 Produkte und Dienstleistungen) beinahe 
vervierfacht. 

Unterziele zu Ziel 12  
8 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum und Produk-
tionsmuster umzusetzen (Unterziel 12.1) und bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente 
Nutzung der natürlichen Ressourcen zu erreichen (Unterziel 12.2). Bis 2030 sollen die weltweite Nah-
rungsmittelverschwendung sowie Nahrungsmittelverluste verringert werden (Unterziel 12.3), bis 2020 
soll ein umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien und gefährlichen Abfällen erreicht werden (Unter-
ziel 12.4). Zudem soll sich bis 2030 das Abfallaufkommen deutlich verringern (Unterziel 12.5). Die Unter-
nehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, sollen dazu ermutigt werden, nachhal-
tige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen 
(Unterziel 12.6). In der öffentlichen Beschaffung sollen nachhaltige Verfahren gefördert werden (Unter-
ziel 12.7). Bis 2030 soll sichergestellt werden, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur ver-
fügen (Unterziel 12.8).
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 ■ Die Todesfälle durch Katastrophen sind bei leicht fallendem Trend generell 
in einem sehr niedrigen Bereich angesiedelt.

 ■ Im Jahr 2020 wurde keine Hitze-assoziierte Übersterblichkeit gemessen.

 ■ Eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, zur Emissionsreduktion 
sowie ein staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement sind 
vorhanden.

 ■ Die nationalen Treibhausgasemissionen liegen generell auf hohem Niveau, 
zeigen jedoch einen abnehmenden Trend von 84,1 Mio. t CO2-Äquiv. (2010) 
auf 77,1 Mio. t (2021, vorläufiger Wert).

 ■ Die Treibhausgasemissionen pro Kopf gingen von 10,1 t CO2-Äquiv. (2010) 
auf 8,6 t (2021, vorläufiger Wert) ebenfalls zurück, der Durchschnitt der 
EU-27 war jedoch mit 7,0 t pro Kopf deutlich niedriger.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

13.1 Todesfälle durch Katastrophen per 100 000 Einwohner:innen

Hitze-assoziierte Übersterblichkeit

Strategie für Katastrophenrisikominderung

Bereitgestellte Soldat:innen für Katastrophenhilfseinsätze im Inland

13.2 Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel

Langfriststrategie 2050 zur Emissionsreduktion

Treibhausgasemissionen insgesamt

Treibhausgasemissionen pro Kopf

13.3 Ziel:  Aufklärung sowie personelle Kapazitäten betreffend Klima wandel 
verbessern

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich;  Datenlücke. 

Ziel 13  
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des  
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
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Maßnahmen zum Klimaschutz: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene werden zwei der drei inhaltlichen Unterziel durch zumindest einen Indikator mit 
vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Daten zur Anzahl der Hitze-assoziierten Todesfälle sowie zu bereitgestellten Soldat:innen für Katastro-
phenhilfseinsätzen stehen erst seit dem Jahr 2016 zur Verfügung (beides Unterziel 13.1).

Für das Unterziel 13.3 zur Bildung für nachhaltige Entwicklung ist (analog Ziel 4) gar kein Indikator vor-
liegend. Datenlücken ergeben sich auch (analog Ziel 1) für lokale Strategien zur Katastrophenvorsorge. 

Vom Menschen verursachte Veränderungen des glo-
balen und regionalen Klimas werden unter dem 
Begriff Klimawandel (oder auch globale Klimaerwär-
mung) zusammengefasst. Klimawandel findet auch 
in Österreich statt, hier ist die durchschnittliche 
Temperatur seit 1880 um ca. 2 °C gestiegen. Treib-
hausgasemissionen sind die treibende Kraft des Kli-
mawandels. Bei der Überwachung von SDG 13 im 
EU-Kontext liegt dementsprechend der Schwer-
punkt auf den Fortschritten, die bei der Senkung der 
Treibhausgasemissionen und bei Klimaschutzbe-
strebungen gemacht werden, des Weiteren zu nen-
nen sind die Auswirkungen des Klimawandels und 
der Umgang mit denselben.

Die Todesfälle durch Katastrophen gingen von einem 
Wert von 0,8 (altersstandardisierte Rate per 100 000 
Einwohner:innen) auf 0,5 im Jahr 2021 zurück (siehe 
auch Ziele 1 und 11). Berücksichtigt werden hier bei-
spielsweise ausgewiesene Todesfälle aufgrund über-
mäßiger natürlicher Kälte- oder Hitzeexposition, 
sowie Opfer von Überschwemmungen oder Sturm-
katastrophen. Wiewohl ein abnehmender Trend zu 
beobachten ist, ist hier zu berücksichtigen, dass der 
Wert generell in einem sehr niedrigen Bereich ange-
siedelt ist und geringe jährliche Schwankungen nicht 
überbewertet werden sollten.

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH (AGES) modelliert mit 
Hilfe eines Hitze-Mortalitätsmonitorings seit 2016, 
ob die Anzahl der beobachteten Todesfälle in Öster-
reich über der statistisch erwarteten Anzahl liegt. 
Hohe Umgebungstemperaturen, insbesondere in 
Verbindung mit hoher Luftfeuchte, sind laut AGES 
mit deutlichen Gesundheitsrisiken verbunden. Die 
entsprechenden Daten weisen für die Sommerpe-
riode 2021 eine Hitze-assoziierte Übersterblich-

keit von 227 Todesfällen aus, der neu vorliegende 
Wert für die Sommerperiode 2022 liegt bei 231 
Todesfällen. 

Um die Widerstandskraft und die Anpassungsfähig-
keit gegenüber (auch klimabedingten) Naturkatast-
rophen zu stärken wurde eine Strategie für die Min-
derung von Katastrophenrisikos (Austrian Strategy 
for Desaster Risk Reduction) im Rahmen des Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction eingeführt. 
In Österreich wurden im Jahr 2016  15 986 Soldat:in-
nen für Katastrophenhilfseinsätze im Inland bereit-
gestellt, im Jahr 2021 waren es 12 500 Soldat:innen.

Österreich entwickelte 2012 ein strategisches Kon-
zept zur Klimawandelanpassung, welches im Jahr 
2016 grundlegend aktualisiert und weiterentwickelt 
wurde. Die Strategie zur Anpassung an den Klima-
wandel ist mit einem umfassenden Aktionsplan zur 
Umsetzung konkreter Handlungsempfehlungen ver-
knüpft. Im Jahr 2020 wurde zudem die Langfriststra-
tegie zur Emissionsreduktion erstellt. Die Strategie 
enthält den Plan zur Umsetzung eines umfassen-
den Wandels der Energieversorgung und des Kon-
sumverhaltens sowie eines dementsprechenden 
Wirtschaftssystems.

Als wesentlichster Indikator für Ziel 13 sind die Treib-
hausgasemissionen zu nennen. Diese liegen generell 
auf hohem Niveau, zeigen jedoch einen abnehmen-
den Trend von einem relativ hohen Ausgangswert 
2010 mit 84,1 Mio. t CO2-Äquiv. auf 77,1 Mio. t CO2-
Äquiv. im Jahr 2021 (vorläufiger Wert). Bei der reinen 
Trendbewertung analog den Eurostat-Vorgaben wird 
die absolute Höhe der Emissionen nicht mitberück-
sichtigt, solange kein entsprechender Zielwert vor-
handen ist. Durch den Rückgang von 84,1 Mio. t CO2-
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Äquiv. (2010) auf 77,1 Mio. t CO2-Äquiv. (2021) ergibt 
sich insgesamt ein leicht positiver Trend.

Betrachtet man die Entwicklung der Treibhausgas-
emissionen pro Kopf, so lag Österreich über den 
gesamten Zeitraum 2010 bis 2021 über dem Durch-
schnitt der EU-27. Im Jahr 2021 war der nationale 
Wert von 8,6 t CO2-Äquiv. pro Kopf um 1,6 t CO2-
Äquiv. über jenem der EU-27 (7,0 t CO2-Äquiv.). Im 
selben Zeitraum wuchs die nationale Bevölkerung 

um 7,1 %, die Emissionen pro Kopf gingen von 10,1 t 
CO2-Äquiv. auf 8,6 t CO2-Äquiv. pro Kopf zurück. Dies 
führt bei der reinen Trendbewertung zu einer sehr 
positiven Beurteilung der Entwicklung.

Das Ziel der Aufklärung und Sensibilisierung inklu-
sive Verbesserung personeller Kapazitäten betref-
fend Klimawandel ist derzeit mangels geeigneten 
Indikators nicht messbar.

Unterziele zu Ziel 13  
3 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, dass die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber kli-
mabedingten Gefahren und Naturkatastrophen gestärkt wird (Unterziel 13.1) und Klimaschutzmaßnah-
men in nationale Politiken, Strategien und Planungen verstärkt einbezogen werden (Unterziel 13.2). 
Zudem sollen die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten 
im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaaus-
wirkungen sowie der Frühwarnung verbessert werden (Unterziel 13.3).
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Die UN Indikatorenvorschläge für das Ziel 14 „Leben unter Wasser“ bezie-
hen sich alle auf Ozeane, Meere und Meeresressourcen.

Land- und Binnensüßwasser Ökosysteme sind unter Ziel 15 „Leben an 
Land“ angeführt.

Österreich als Binnenland hat u. a. durch die Nutzung von Meeresressour-
cen und die Schadstoffeinträge über seine Flüsse einen Einfluss auf Ozeane 
und Meere.

Aktuell liegen jedoch keine nationalen Daten zu diesem Ziel vor.

In internationalen Berichten wird derzeit für Binnenländer Ziel 14 nicht 
besetzt.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

14.1 a) Küsteneutrophierungsindex  
b) Konzentration schwimmenden Plastikmülls im Meer

National nicht 
 relevant

14.2 Nationale ausschließliche Wirtschaftszonen der Meeres- und 
Küstenökosysteme, die mit öko-systembasierten Ansätzen 
 verwaltet werden

National nicht 
 relevant

14.3 Versauerung der Meere National nicht 
 relevant

14.4 Fischbestände innerhalb des biologisch nachhaltigen Niveaus National nicht 
 relevant

14.5 Meeresschutzgebiete National nicht 
 relevant

14.6 Implementierung internationaler Instrumente zur Bekämpfung 
illegaler, nicht gemeldeter und ungeregelter Fischerei UN-Ebene

14.7 Nachhaltige Fischerei Entwicklungs hilfe 
überregional

Q: STATISTIK AUSTRIA. 

Ziel 14  
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung erhalten
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Leben unter Wasser: Überblick über Datenlücken 
Das Ziel 14 Leben unter Wasser bezieht sich auf die Ozeane, Meere und Meeresressourcen. Dementspre-
chend werden für das Binnenland Österreich die Unterziele als national nicht relevant eingestuft. Aktu-
ell liegt dem folgend für Ziel 14 kein Indikator vor. Speziell das Unterziel 14.1, welches anstrebt, bis 2025 
vom Land ausgehende Meeresverschmutzungen zu verringern, betrifft im weiteren Sinne auch ein Bin-
nenland wie Österreich. Betrachtet werden könnte beispielsweise der Eintrag von Stickstofffrachten 
oder Kunststoffpartikeln über die Flüsse. Dazu sind allerdings derzeit keine Daten vorhanden.

Das Ziel 14 Leben unter Wasser bezieht sich auf die 
Ozeane, Meere und Meeresressourcen. Auch die Indi-
katoren zielen speziell auf Leben unter Meerwasser 
ab und nicht auf Binnenseen oder Flüsse. Bei der 
Überwachung von SDG 14 im EU-Kontext liegt dem-
gemäß der Schwerpunkt auf den Fortschritten, die 
beim Meeresschutz, der Förderung nachhaltigen 
Fischfangs und der Sicherstellung gesunder Ozeane 
gemacht wurden. 

Als Binnenland hat Österreich zwar keinen direkten 
Zugang zu Ozeanen und Meeren, nutzt aber Meeres-
ressourcen, etwa durch den Konsum von entspre-
chenden Fischereiprodukten. Zudem ist das öster-
reichische Staatsgebiet zu 96 % im Flusseinzugsge-
biet der Donau mit dem Schwarzen Meer und zu 4 % 
über den Rhein und die Elbe mit der Nordsee verbun-
den. Durch die Einbringung von Schadstoffen wie 
Mikroplastik oder Nährstoffen wie Stickstoff über die 
Flusssysteme in die Meerökosysteme entsteht für 
ein Binnenland eine Verantwortung für nachhaltige 
Verhaltensweisen, die die in den Unterzielen festge-

schriebenen Ziele betreffen. In den internationalen 
Studien zur Agenda 2030 werden die Einflüsse von 
Binnenländern auf Ozeane und Meere derzeit aller-
dings nicht thematisiert, das Ziel 14 wird für Binnen-
länder in seiner Gesamtheit nicht betrachtet.

Aktuell liegt in Österreich für Ziel 14 kein Indikator 
vor. Speziell das Unterziel 14.1, welches anstrebt, 
bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, ins-
besondere vom Lande ausgehende Tätigkeiten und 
namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, 
zu verhüten und erheblich zu verringern, betrifft 
im weiteren Sinne auch ein Binnenland wie Öster-
reich, wenn man berücksichtigt, dass anfallende 
Verschmutzungen wie erwähnt über die Flüsse in die 
Meere transportiert werden. Die Schweiz – als wei-
teres Binnenland – betrachtet für dieses Unterziel 
die exportierte Stickstofffracht durch den Rhein. Ein 
entsprechender nationaler Indikator könnte für die 
nächsten Jahre diskutiert und gegebenenfalls ver-
wendet werden.

Unterziele zu Ziel 14  
7 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, dass bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch 
vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhütet und 
erheblich verringert werden (Unterziel 14.1). Bis 2020 sollen die Meeres und Küstenökosysteme nachhal-
tig bewirtschaftet und geschützt werden, damit die Meere wieder gesund und produktiv werden (Unter-
ziel 14.2). Die Versauerung der Ozeane soll auf ein Mindestmaß reduziert werden (Unterziel 14.3), bis 2020 
soll die Fangtätigkeit wirksam geregelt und die Überfischung sowie die illegale, ungemeldete und unre-
gulierte Fischerei beendet werden (Unterziel 14.4). Bis 2020 sollen mindestens 10 % der Küsten und Mee-
resgebiete geschützt werden (Unterziel 14.5), bis 2020 sollen zudem bestimmte Formen der Fischerei-
subvention untersagt werden, die zu Überkapazitäten und Überfischung beitragen, dies unter Berück-
sichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Entwicklungs-
agenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Doha. (Unterziel 14.6). Bis 2030 sollen die 
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sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden wirtschaftlichen Vorteile für die 
kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder erhöht werden, namentlich 
durch nachhaltiges Management der Fischerei, der Aquakultur und des Tourismus (Unterziel 14.7).
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Der Anteil der im Rahmen von Natura 2000 ausgewiesenen Landflächen 
stieg von 2010 (15 %) auf 2021 (15,6 %) etwas an.

Rund 22,6 % der Waldfläche in Österreich lagen im Jahr 2020 in rechtsver-
bindlichen Schutzgebieten, der Anteil wuchs seit 2010 (18,8 %)  deutlich an.

Die zertifizierten Waldflächen nahmen von 2010 auf 2020 um 66 % zu.

Die versiegelte Fläche nahm von 2010 auf 2020 um 10,1 % zu.

Der Index der gemeinen Feldvogelarten (1998 = 100) ging von 2010 (70,3 %) 
auf 2021 (60,5 %) deutlich zurück.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

15.1 Waldfläche als Anteil an der gesamten Landfläche

Im Rahmen von Natura 2000 ausgewiesene Landfläche

15.2 Waldfläche in Schutzgebieten

Zertifizierte Waldfläche

15.3 Versiegelte Fläche

15.4 Ziel: Erhaltung der Bergökosysteme

15.5 Gemeine Feldvogelarten (Common Farmland Bird Index)

15.6 Nagoya-Protokoll angenommen

15.7 Ziel: Wilderei beenden

15.8 Rechtlicher Rahmen für Neobiota

15.9 Ziel: Umfassende Biodiversitätsplanung

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht;  
 Datenlücke. 

Ziel 15  
Landökosysteme schützen, Wälder  nachhaltig 
 bewirtschaften, Bodendegradation beenden, 
 biologische Vielfalt erhalten
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Leben am Land: Überblick über Datenlücken 
Auf nationaler Ebene wird ein Großteil der inhaltlichen Unterziele weitgehend erreicht oder durch zumin-
dest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen. 

Das Unterziele 15.3 zur degradierten Fläche wird seit kurzem auf Anraten von UniNEtZ näherungsweise 
mit dem Indikator der Flächenversiegelung gemessen, das Unterziel 15.5 zur Artenvielfalt mit dem Indi-
kator zu den gemeinen Feldvogelarten (Common Farmland Bird Index), damit konnten wesentliche 
Datenlücken geschlossen werden.

Für drei inhaltliche Unterziele sind gar keine Daten vorhanden. Dies betrifft das Unterziel 15.4 zur Erhal-
tung der Bergökosysteme, das Unterziel 15.7 zum illegalen Handel mit Pflanzen und Tieren sowie das 
Unterziel 15.9 zur Biodiversitätsstrategie. Für ersteres könnte die Verwendung des Mountain Green Cover 
Index diskutiert werden.

Der europäische Blick auf das Leben an Land hat 
eine breite Palette an Zielen im Fokus, wie die Ver-
besserung des Zustands der Ökosysteme, dabei 
besonders die nachhaltige Bewirtschaftung der Wäl-
der, die Verlangsamung der Bodendegradation und 
der Erhalt der biologischen Vielfalt. 

Für Ziel 15 wurden zur Schließung von Datenlücken 
einige Indikatoren aufgenommen, die die Unterziele 
näherungsweise messen können. Zur Messung von 
Ziel 15.3 betreffend degradierte Flächen wurde der 
Indikator zur versiegelten Fläche herangezogen, zur 
Messung von Ziel 15.5 betreffend die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt der Indikator zu den gemeinen 
Feldvogelarten (Farmland Bird Index). Damit konn-
ten wesentliche Datenlücken geschlossen werden.  

Ausdehnung und räumliche Verteilung der Wald-
fläche sind ständigen Veränderungen unterwor-
fen. Neben kontrollierten Eingriffen wie Aufforstun-
gen oder Rodungen beeinflussen natürliche Abläufe 
die Waldflächenentwicklung. Dies betrifft in Öster-
reich vor allem Faktoren wie stetiges Zuwachsen 
von Ödland, nicht mehr bewirtschaftete Almen und 
Brachland oder Naturkatastrophen. Der Anteil der 
Waldfläche an der gesamten Landfläche ist seit 2010 
von 46,8 % auf 47,1 % (2021) etwas gestiegen. Wald 
ist hier nach der nationalen Walddefinition erhoben, 
mit einer Mindestfläche von 0,05 Hektar und einer 
Mindestüberschirmung von 30 %.

Für die Betrachtung einer potenziell nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Wälder wurden mehrere Indi-
katoren ausgewählt, die alle positive Trends aufwei-

sen. So weist etwa die Nettoveränderungsrate der 
Waldfläche seit dem Jahr 2010 jährlich ein Plus von 
knapp 0,1 % auf. Der Gesamtbestand der oberirdi-
schen Biomasse in Wäldern wuchs von 164,5 Ton-
nen/Hektar (t/ha) im Jahr 2010 auf 172,3 t/ha im Jahr 
2020. Unter oberirdischer Biomasse in Wäldern ist 
die Gesamtheit an Holz, Rinde, Ästen, Zweigen und 
Nadeln zu verstehen.

22,6 % der Waldfläche in Österreich lagen im Jahr 
2020 in rechtsverbindlichen Schutzgebieten, wobei 
dieser Anteil im Jahr 2010 18,8 % betrug, hier zeigt 
sich also ein deutlich positiver Trend. Bei den ange-
führten Waldflächen in Schutzgebieten handelt 
es sich um rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete 
mit dem Hauptmanagementziel Biodiversitäts und 
Landschaftsschutz, somit nicht um Schutzwald 
gemäß Forstgesetz. Dazu zählen strenge Naturre-
servate bzw. Wildnisgebiete, Nationalparks, Natur-
denkmäler und Biotop bzw. Artenschutzgebiete 
mit Management (Flächen der IUCN-Kategorien I–
IV, International Union for Conservation of Nature). 
Beim Anteil der Waldfläche mit einem langfristi-
gen Wirtschaftsplan bzw. dem Waldwirtschaftsplan 
handelt es sich um einen Mehrjahresplan mit einer 
10-jährigen Planungsperiode, er ist zwischen 2010 
und 2021 um 0,4 % Punkte von 49,8 % auf 50,2 % 
geringfügig angestiegen. 

Im Jahr 2020 gab es in Österreich rund 3 260 000 
Hektar zertifizierte Wälder. Das sind um 66 % mehr 
als im Jahr 2010. Derzeit gibt es in Österreich zwei 
Forstzertifizierungssyteme, PEFC – Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes 

https://www.uninetz.at/
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und FSC – Forest Stewardship Council. Der überwie-
gende Großteil der zertifizierten Waldfläche, näm-
lich 99,98 %, ist PEFC-zertifiziert. Die Waldfläche, die 
in Österreich FSC zertifiziert ist, beträgt etwa 500 
Hektar, also knapp 0,02 %.

Um näherungsweise die Entwicklung der von Degra-
dierung betroffenen Flächen und Böden abbilden 
zu können, wird der Indikator der versiegelten Flä-
che d. h. der Abdeckung des Bodens durch wasser-
undurchlässige Schichten wie Asphalt herangezo-
gen. Die versiegelte Fläche erhöhte sich von 2010 bis 
2020 um 10,1 %, der Gesamtversiegelungsgrad der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen in Österreich betrug 
2020 rund 41 % (siehe auch Ziel 11).

Der Index der gemeinen Feldvogelarten (Farmland 
Bird Index) wird zur Abbildung der Entwicklung der 
biologischen Vielfalt verwendet. Er zeigt einen deut-
lichen Rückgang von einem Indexwert von 70,3 % im 
Jahr 2010 auf 60,5 % im Jahr 2021 auf (1998 = 100). 
Der Farmland Bird Index wird auf EU-Ebene als Indi-
kator zur Evaluierung der Maßnahmen für die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes herangezogen. 

Österreich hat 2019 die gesetzlichen Grundlagen 
für die Umsetzung des Nagoya Protokolls bzw. der 
dafür relevanten EU-Verordnung geschaffen (mit 22. 
Mai 2019 trat das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 36/2019 in 
Kraft). Ziel des Nagoya Protokolls ist die ausgewo-
gene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nut-
zung der genetischen Ressourcen ergebenden Vor-
teile, und zwar durch angemessenen Zugang zu 
genetischen Ressourcen und angemessene Weiter-
gabe der einschlägigen Technologien unter Berück-
sichtigung aller Rechte an diesen Ressourcen und 
Technologien sowie durch angemessene Finanzie-
rung, um so zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile 
beizutragen.

Seit 1. Jänner 2015 ist die EU-Verordnung zu inva-
siven gebietsfremden Arten (Neobiota) in Kraft, 
diese ist in Österreich direkt anzuwenden. Invasive 
gebietsfremde Arten sind aus ihrem natürlichen Ver-
breitungsgebiet heraus eingebrachte, überlebensfä-
hige Arten, deren Ausbreitung die Biodiversität und 
die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen 
gefährdet oder nachteilig beeinflusst.

Unterziele zu Ziel 15  
9 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2020 die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung 
der Land und Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der 
Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete, zu gewährleisten (Unterziel 15.1) sowie die nach-
haltige Bewirtschaftung aller Waldarten zu fördern (Unterziel 15.2). Bis 2030 soll die Wüstenbildung 
bekämpft sowie die Landverödung neutralisiert werden (Unterziel 15.3), zudem sollen die Bergökosys-
teme einschließlich der biologischen Vielfalt erhalten werden (Unterziel 15.4). Es sollen Maßnahmen 
ergriffen werden, um das Aussterben der bedrohten Arten zu verhindern (Unterziel 15.5), die ausgewo-
gene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vor-
teile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen sollen gefördert werden (Unterziel 15.6). Wil-
derei und der Handel mit geschützten Pflanzen und Tierarten sollen beendet werden (Unterziel 15.7), 
auch sollen bis 2020 Maßnahmen zur Verhinderung der Einbringung invasiver gebietsfremder Arten ein-
geführt werden (Unterziel 15.8). Bis 2020 sollen zudem Ökosystem und Biodiversitätswerte in nationale 
und lokale Prozesse einbezogen werden (Unterziel 15.9).
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 ■ Das Risiko durch Mord, Totschlag, vorsätzliche Verletzung zu Tode zu kom-
men, liegt auf konstant niedrigem Niveau (2021 0,4 von 100 000 Personen).

 ■ 2021 gab jede dritte Frau (34,5 % der 18- bis 74-Jährigen) an, ab dem Alter 
von 15 Jahren körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben.

 ■ 6,4 % der Bevölkerung meldeten 2021 in ihrer Wohngegend Probleme durch 
Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus (2010: 13,4 %, EU-27  2021: 10,7 %).

 ■ Das Vertrauen ins politische System lag 2013 bei einem Mittelwert von 4,4 
und stieg 2021 auf 5,0 (Skala von 0 bis 10, EU-27 2013: 3,5).

 ■ 2021 waren österreichische Soldat:innen im überdurchschnittlichen Ausmaß 
in UN-mandatierten Missionen der Friedenssicherung eingesetzt.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

16.1 Todesfälle durch Mord/tätlicher Angriff

Körperliche und/oder sexuelle Gewalt gegen Frauen

Probleme mit Kriminalität, Vandalismus oder Gewalt in der Wohngegend

16.2 Ziel: Missbrauch und Gewalt gegen Kinder beenden

Opfer von Menschenhandel

16.3 Anteil der Opfer von Gewalttaten, die diese angezeigt haben

16.4 Ziel:  Illegale Finanz-/Waffenströme, organisierte Kriminalität verringern

16.5 Ziel: Reduktion der Korruption, Bestechung von Behörden durch Private

16.6 Vertrauen ins politische System

16.7 Inklusive Entscheidungsfindung

16.8 Teilhabe der Entwicklungsländer

16.9 Ziel: Geburtenregister

16.10 Ziel: Informationszugang und Grundfreiheiten schützen

16.a Österreichische Soldat:innen in UN-mandatierten Missionen

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Trend nach 4 Stufen ( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht; 
:  keine Trend bewertung möglich;  Datenlücke. 

Ziel 16  
Friedliche, inklusive Gesellschaften fördern, 
 leistungsfähige, rechenschaftspflichtige,  
inklusive Institutionen aufbauen
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Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen: Überblick über Datenlücken 
Ziel 16 hat von allen Zielen die meisten Datenlücken (vollständige oder teilweise). Von 10 inhaltlichen 
Zielen können nur zwei durch zumindest einen Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen werden, 
drei Unterziele sind weitgehend erreicht bzw. liegen auf UN-Ebene. Mehrere Unterziele können nur durch 
Indikatoren mit einzelnen Jahreswerten gemessen werden. 

Eine neue Erhebung von Statistik Austria schließt für das Datenjahr 2021 eine wesentliche Datenlücke 
zur körperlichen und sexuellen Gewalt gegen Frauen (Unterziel 16.1, analog Ziel 5). Seit kurzem steht ein 
Indikator für das Unterziel 16.2 zur Anzahl der Opfer von Menschenhandel über die Trafficking in Human 
Beings Data Collection 2022 der EU zur Verfügung. Der Indikator zum Vertrauen ins politische System 
(Unterziel 16.6) ist seit 2019 jährlich vorhanden. 

Gar nicht gemessen werden können folgende drei Unterziele: 16.4 zu illegalen Finanz- und Waffenströmen, 
16.5 zu Korruption und Bestechung, 16.7 zur inklusiven und partizipatorischen Entscheidungsfindung.

Ziel 16 legt im EU-Kontext den Fokus auf die Gewähr-
leistung von Frieden und persönlicher Sicherheit, 
den Schutz wirksamer Justizsysteme sowie die Stär-
kung und das Vertrauen in öffentliche Institutio-
nen. Das Ziel weist deutliche Datenlücken auf, einige 
Daten liegen nur für einzelne Jahre vor, für einige der 
Unterziele sind gar keine Indikatoren verfügbar. 

Wesentliche Datenlücken bestehen etwa für das 
Unterziel 16.2, welches darauf abzielt, den Miss-
brauch und die Ausbeutung von Kindern, den Kin-
derhandel und die Gewalt gegen Kinder zu been-
den, oder für Unterziel 16.4, welches u. a. die Ver-
ringerung und Bekämpfung von illegalen Finanz- 
und Waffenströmen sowie von organisierter Kri-
minalität betrifft. Auch für Unterziel 16.7 zur inklusi-
ven Entscheidungsfindung ist kein nationaler Indi-
kator verfügbar. Manche Unterziele beziehen sich 
auch speziell auf Maßnahmen für Entwicklungslän-
der, wie etwa das Unterziel 16.8 zur Verstärkung der 
Teilhabe derselben an den globalen Lenkungsins-
titutionen, für welches auf nationaler Ebene keine 
Daten vorhanden sind. 

Einige der UN-Unterziele können als bereits weit-
gehend erreicht angesehen werden, wie beispiels-
weise das Ziel, alle Geburten offiziell zu registrieren 
oder der öffentliche Zugang zu Informationen.

Bei der Berechnung der Tötungsrate – den Todes-
fällen durch Mord und tätlichen Angriff – wird die 
kontinuierliche Alterung der Bevölkerung bei der 
Berechnung des Indikators berücksichtigt. Das 

Risiko durch Mord, Totschlag oder vorsätzliche Ver-
letzung zu Tode zu kommen, liegt seit 2010 in Öster-
reich auf einem konstant niedrigen Niveau. 2010 
kamen durchschnittlich 0,6, im Jahr 2021 0,4 von 
100 000 Personen entsprechend zu Tode. Die gerin-
gen Schwankungen der einzelnen Jahre sind auf-
grund des niedrigen Niveaus nicht überzubewerten.

Laut einer von Statistik Austria aktuell durchgeführ-
ten Erhebung zu Gewalt gegen Frauen, erlebte jede 
dritte Frau zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich 
ab dem Alter von 15 Jahren eine Form von körperli-
cher und/oder sexueller Gewalt (34,5 %). Fast jede 
sechste Frau war im Erwachsenenalter von Andro-
hungen körperlicher Gewalt betroffen (15,3 %, siehe 
auch Ziel 5). Diese Daten lassen sich u. a. aufgrund 
der spezifischen Fragestellung und der unterschied-
lichen Erfassungszeiträume nicht mit bisher vorge-
nommenen Untersuchungen vergleichen.

6,4 % der Bevölkerung gaben 2021 an, in ihrer Wohn-
gegend Probleme mit Kriminalität, Gewalt oder 
Vandalismus zu haben, was einen leichten Anstieg 
von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem COVID-
19 Krisenjahr 2020 darstellt. Im Vergleich zu 2010 
(13,4 %) ist der Wert jedoch deutlich gesunken und 
lag 2021 bei 6,4 %. Vergleicht man die Werte zum 
physischen Unsicherheitsempfinden für Österreich 
mit den EU-Werten, so zeigt sich, dass sich Öster-
reicher:innen in ihrer Wohngegend im Durchschnitt 
etwas sicherer fühlen (und immer sicherer gefühlt 
haben) als EU-Bürger:innen (EU-27 für 2021: 10,7 %). 
Der Anteil der Nicht-Verurteilten an allen inhaftier-

https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/kriminalitaet-und-sicherheit/gewalt-gegen-frauen
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1
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ten Personen lag über die Jahre um die 20 %, für 2010 
betrug der Wert 22,9 %, 2021 18,7 %. Zur Berechnung 
wurden Jahresmittelwerte herangezogen.

Ein Unterziel befasst sich mit der Reduktion von 
Korruption und Bestechung, für Österreich kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Vorgabe für 
den privaten Bereich (auf UN-Ebene gemessen als 
Anzahl der Personen, die Bestechungserfahrungen 
mit Behörden haben) als weitgehend erreicht ange-
sehen werden kann. Um das Korruptions- und Integ-
ritätsbewusstsein in ganz Österreich zu stärken, ent-
wickelte und förderte das Bundesamt zur Korrupti-
onsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) 
in den letzten Jahren ein umfassendes Angebot an 
Schulungen und Veranstaltungen.

Informationen über das Vertrauen ins politische 
System stehen aus der EU-SILC Erhebung für die 
Jahre 2013, 2019, 2020 und 2021 (ab 2019 nur natio-
nale Werte) nach einer 11-stufigen Skala von 0 (ver-
traue gar nicht) bis 10 (vertraue vollkommen) zur 
Verfügung. Im Jahr 2013 lag der durchschnittliche 
Wert (Median) der österreichischen Bevölkerung bei 
4,4 und damit etwas über dem Vergleichswert der 

EU-27 mit 3,5. 2021 lag der durchschnittliche Skalen-
wert für das Vertrauen ins politische System bei mit 
5,0, was einen Rückgang zum Vorjahr (5,8) bedeutet.

Ein weiteres Unterziel bezieht sich auf die Unter-
stützung der zuständigen nationalen Institutionen 
– insbesondere in den Entwicklungsländern – durch 
internationale Zusammenarbeit beim Kapazitäts-
aufbau zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-
fung von Terrorismus und Kriminalität auf allen Ebe-
nen. 2021 waren im Jahresdurchschnitt 0,82 % der 
in UN-mandatierten Missionen im Rahmen der Frie-
denssicherung von UN, EU und NATO eingesetzten 
Soldat:innen Angehörige des österreichischen Bun-
desheers. Im Jahr 2015 lag dieser Anteil bei 0,79 %. 
Dabei liegt der Anteil Österreichs an der Weltbevöl-
kerung bei 0,12 %. Die anrechenbaren Leistungen 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung im 
Bereich des Kapazitätsaufbaus für Entwicklungs-
hilfe erhöhten sich zudem von 2016 auf 2021 um 
44 %, was einen eindeutig positiven Trend bedeu-
tet. Aufgrund der laut Bewertungsmodus zu kur-
zen Zeitreihe (zumindest 10 Datenjahre müssen vor-
liegen) wird dieser nicht in der Übersichtstabelle 
ausgewiesen. 

Unterziele zu Ziel 16  
10 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 alle Formen der Gewalt deutlich zu verringern (Unterziel 16.1) 
und den Missbrauch und die Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel und die Gewalt gegen Kinder 
zu beenden (Unterziel 16.2). Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene soll geför-
dert werden (Unterziel 16.3), bis 2030 sollen illegale Finanz und Waffenströme deutlich verringert werden 
(Unterziel 16.4). Korruption und Bestechung sollen erheblich reduziert werden (Unterziel 16.5) zudem 
sollen leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen aufgebaut werden (Unter-
ziel 16.6). Die Entscheidungsfindung soll auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch 
und repräsentativ sein (Unterziel 16.7) und die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Len-
kungsinstitutionen soll verstärkt werden (Unterziel 16.8). Alle Geburten sollen offiziell registriert werden 
(Unterziel 16.9), der öffentliche Zugang zu Informationen soll gewährleistet und die Grundfreiheiten sol-
len geschützt werden (Unterziel 16.10).
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 ■ In Österreich ging die offizielle Entwicklungshilfe (in % des Bruttonatio nal-
einkommens) von 0,32 % (2010) auf 0,31 % (2021, vorläufiger Wert, Zuschuss-
äquivalentebasis) marginal zurück (EU-27: 0,5 %).

 ■ Die Entwicklungshilfe an die am wenigsten entwickelten Länder reduzierte 
sich von 0,06 % (2010) auf 0,03 % (2021) ebenfalls.

 ■ 2021 lag der Anteil der 16- bis 74-Jährigen, die in den letzten 3 Monaten das 
Internet nutzten, bereits bei 92,5 % (2010: 74,2 %).

 ■ Die Anzahl der Breitbandanschlüsse ≥ 10 Mbit/s stieg stark an.

 ■ Mehrere Ziele, wie jenes zur Verbesserung der globalen makroökonomi-
schen Stabilität, können auf nationaler Ebene als weitgehend umgesetzt 
angesehen werden, allerdings bestehen auch gravierende Datenlücken.

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend

17.1 Staatseinnahmen in Prozent des BIP

17.2 Offizielle Entwicklungshilfe in Prozent des Bruttonationaleinkommens

Offizielle Entwicklungshilfe an die am wenigsten entwickelten Länder

17.3 Ziel:  Zusätzliche Mittel aus verschiedenen Quellen für Entwicklungs-
länder mobilisieren

17.4 Ziel: Überschuldung der Entwicklungsländer reduzieren

17.6 Anzahl Breitbandanschlüsse ≥ 10 Mbit/s

17.8 Personen (16 bis 74 Jahre) mit Internetnutzung

17.9 ODA-Flows: Ausschüttungen für Entwicklungszusammenarbeit

17.13 Ziel: Makroökonomische Stabilität

17.17 Ziel: Öffentl.-private und zivilgesellschaftl. Partnerschaften fördern

17.18 Ziel: Hochwertige Statistiken

17.19 Ziel: Messung nachhaltiger Entwicklung

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Targets 17.5, 17.7, 17.10–12, 17.14–16 sind nicht dargestellt. – Trend nach 4 Stufen  
( );  (Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht;  :  keine Trend bewertung möglich;  Datenlücke. 

Ziel 17  
Umsetzungsmittel stärken und Globale 
 Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
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Partnerschaften zur Erreichung der Ziele: Überblick über Datenlücken
Ziel 17 ist jenes mit den meisten inhaltlichen Unterzielen (19). Davon können acht durch zumindest einen 
Indikator mit vollständiger Zeitreihe gemessen werden, zudem sind acht Unterziele als UN-Ebene rele-
vant oder als Ziele vorrangig für Entwicklungsländer definiert. Da sich das Ziel auf globale Partnerschaften 
bezieht, liegen mehrere Unterziele auf UN-Ebene bzw. beziehen sich vorrangig auf Entwicklungsländer.  

Datenlücken ergeben sich für folgende drei Unterziele: 17.3 zu finanziellen Mitteln und Rücküberweisun-
gen für und an Entwicklungsländer, 17.4 zu Schuldendienst und Entschuldung von Entwicklungsländern, 
17.17 zu finanziellen Mitteln zu PPP (Public-Private-Partnerships). 

Die 17 Ziele der UN Agenda 2030 können nur durch 
eine starke globale, regionale aber auch nationale 
Partnerschaft erreicht werden. Regierungen, Privat-
wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind 
gefragt, partnerschaftlich an der Umsetzung der glo-
balen Ziele zu arbeiten. Während die Ziele 1 bis 16 
sich um Menschen, Planet, Wohlstand und Frieden 
(englisch: People, Planet, Prosperity, Peace) küm-
mern, zielt Ziel 17 speziell auf die Partnerschaft zwi-
schen den Ländern, aber auch zwischen den Akteu-
ren innerhalb eines Landes ab. Für die Messung der 
Partnerschaften wurden insgesamt die meisten 
inhaltlichen Unterziele (19) definiert, diese enthal-
ten insgesamt 25 UN-Indikatorenvorschläge.

Wesentlichen Datenlücken treten beispielsweise für 
Unterziel 17.3, der Mobilisierung zusätzlicher finan-
zieller Mittel aus verschiedenen Quellen für die Ent-
wicklungsländer, für Unterziel 17.4, der Reduzierung 
der Überschuldung von Entwicklungsländern und 
für Unterziel 17.17, der Förderung öffentlich-privater 
und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften auf.

Als ein wesentliches partnerschaftliches Ziel wird 
die öffentliche Entwicklungshilfe der entwickelten 
Länder zugunsten der Entwicklungsländer gese-
hen. Die UN gehen von Zielvorgaben von 0,7 % des 
Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwick-
lungshilfe aus und von 0,15 % bis 0,20 % zugunsten 
der am wenigsten entwickelten Länder. In Öster-
reich wurden laut Daten der Austrian Development 
Agency (ADA) 2021 0,31 % (vorläufiger Wert, seit 
2020 auf Zuschussäquivalentebasis) des Bruttona-
tionaleinkommens für offizielle Entwicklungshilfe 
aufgewendet. 2010 lag dieser Wert bei 0,32 %, was 
einen beinahe gleichbleibenden Trend bedeutet, 
der nach der Berechnungsmethode als abnehmend 

ausgewiesen wird. Am höchsten war der Anteil im 
Jahr 2016 mit 0,42 %, hier ist auf die 2016 hohen und 
danach wieder gesunkenen Ausgaben für Flücht-
lingsbetreuung im Inland zu verweisen. Österreich 
liegt mit seinen anteiligen Ausgaben konstant unter 
den Werten der EU-27, im Durchschnitt wurden EU-
weit im Jahr 2021 bereits 0,50 % (vorläufiger Wert) 
des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungs-
hilfe aufgewendet.

Die Ausgaben für offizielle Entwicklungshilfe für 
die am wenigsten entwickelten Länder sanken von 
0,06 % des Bruttonationaleinkommens auf 0,03 % 
im Jahr 2021 sehr stark, was zu einer sehr negativen 
Trendbewertung führt. Hier liegt der Vergleichswert 
der EU-27 bei 0,1 %.

Die Anzahl der Breitbandanschlüsse insgesamt 
stieg in Österreich von 25,3 je 100 Einwohner:in-
nen 2012 auf den Wert von 28,8 im Jahr 2021. Stark 
erhöhte sich dabei der Anteil der Breitbandan-
schlüsse mit ≥ 10 Mbit/s von 9,7 je 100 Einwohner:in-
nen 2012 auf 25,7 im Jahr 2021. Seit 2010 (74,2 %) 
erhöhte sich der Anteil der Personen, die angaben, 
in den letzten 3 Monaten das Internet genutzt zu 
haben deutlich auf 92,5 % im Jahr 2021. 

Ein Unterziel betrifft die internationale Unterstüt-
zung eines effektiven und gezielten Kapazitätsauf-
baus in den Entwicklungsländern, speziell auch 
Umsetzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung. 
Hier werden die ODA-Flows (netto Auszahlungen) zu 
den Ausschüttungen für Entwicklungszusammen-
arbeit betrachtet, welche von 2010 (160 Mio. Euro) 
bis 2021 (244 Mio. Euro) deutlich angestiegen sind.
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Um potenziell schädliche Ungleichgewichte und Ver-
lust an Wettbewerbsfähigkeit frühzeitig zu erken-
nen, wurde im Jahr 2011 in der Europäischen Union 
ein Anzeigensystem (Scoreboard) zum Makroöko-
nomischen Ungleichgewichtsverfahren aufgesetzt, 
welches seither auch in Österreich zur Verfügung 
steht. Es handelt sich dabei um ein Set von Indikato-
ren zur Überwachung der Wirtschaftspolitik und zur 
Ermittlung potenzieller Schäden für das reibungs-
lose Funktionieren der Wirtschaft der EU-Mitglied-
staaten. Die öffentliche Staatsverschuldung lag 
2010 bei 83 % des BIP, ging bis 2019 (71 %) deutlich 
zurück, um im Zuge der COVID-19 Krise wieder klar 
anzusteigen (2020: 84 %, 2021: 82 %).

Betreffend den Aufbau statistischer Kapazitäten 
kann festgehalten werden, dass in Österreich ein 
gesetzlicher Rahmen entsprechend der grundle-
genden Prinzipien der amtlichen Statistik vorhan-
den ist (siehe Statistik Austria, Bundesstatistikge-
setz). Zudem wird alle 10 Jahre eine Volkszählung 
durchgeführt Die Volkszählung 2001 war der letzte 
„traditionelle“ Zensus, bei dem Zählorgane und Fra-
gebögen eingesetzt wurden. Danach hat die Regis-
terzählung die traditionelle Volkszählung abgelöst. 
Die Informationen werden seither nicht mehr mit-
tels Fragebögen von den Bürger:innen eingeholt, 
sondern den vorliegenden Verwaltungsregistern 
entnommen. Zudem ist in Österreich eine 100 %ige 
Geburten und Sterberegistrierung erreicht.

Unterziele zu Ziel 17  
19 inhaltliche Ziele, keine Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 die nationalen Kapazitäten zur Erhebung von Steuern und Abga-
ben zu verbessern (Unterziel 17.1). Es soll sichergestellt werden, dass die entwickelten Länder ihre Zusa-
gen im Bereich der öffentlichen Entwicklungshilfe voll einhalten (Unterziel 17.2), zudem sollen zusätzli-
che finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer mobilisiert werden (Unter-
ziel 17.3). Es soll geholfen werden, die Überschuldung armer Länder zu verringern (Unterziel 17.4), Inves-
titionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder sollen umgesetzt werden (Unter-
ziel 17.5). Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Dreiecks-
kooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und der Austausch von Wissen sol-
len verstärkt werden (Unterziel 17.6) und die Verbreitung umweltverträglicher Technologien an die Ent-
wicklungsländer soll gefördert werden (Unterziel 17.7). Eine Technologiedatenbank soll für die Entwick-
lungsländer operationalisiert werden (Unterziel 17.8), die internationale Unterstützung für die Durchfüh-
rung eines effektiven und gezielten Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern soll verstärkt werden 
(Unterziel 17.9), zudem soll ein universales, regelgestütztes Handelssystem unter dem Dach der Welthan-
delsorganisation gefördert werden (Unterziel 17.10). Die Exporte der Entwicklungsländer sollen erhöht 
werden (Unterziel 17.11), des Weiteren soll ein zoll und kontingentfreier Marktzugang für alle am wenigs-
ten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der WHO erreicht werden (Unterziel 17.12). 
Die Verbesserung der globalen makroökonomischen Stabilität (Unterziel 17.13) und der Politikkohärenz 
zugunsten nachhaltiger Entwicklung (Unterziel 17.14) wird ebenfalls angestrebt. Die Führungsrolle jedes 
Landes bei der Festlegung und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Ent-
wicklung soll respektiert (Unterziel 17.15) und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung aus-
gebaut werden (Unterziel 17.16). Die Bildung wirksamer öffentlicher und öffentlichprivater Partnerschaf-
ten soll gefördert werden (Unterziel 17.17), weiters soll der Datenaufbau in Entwicklungsländern geför-
dert werden (Unterziel 17.18). Schließlich soll der Aufbau der statistischen Kapazitäten der Entwicklungs-
länder unterstützt werden (Unterziel 17.19).
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